
 

 

 

 

 

 

 

 

Kundeninformationen und 

Versicherungsbedingungen 

 

 

für Ihre 

 

ConceptIF 

Rechtsschutzversicherung 
  



Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

 

Ihr Interesse an unseren Produkten freut uns sehr. 

Die Basis unseres gegenseitigen Vertrages bilden die 

• Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Rechtsschutzversicherung (ARB CIF:PRO 2018) 

• Besonderen Bedingungen zur ConceptIF Rechtsschutzversicherung (BB RS CIF comfort plus 
2018) 

• Zusatzbedingungen Spezial-Strafrechtsschutz in Ergänzung zu §§ 25, 26 ARB CIF 2018 

• sowie die gesetzlichen Bestimmungen. 

Der vereinbarte Versicherungsschutz sowie die dazugehörigen Versicherungsbedingungen sind im 
Versicherungsschein beschrieben. 

Soweit wir in den Versicherungsunterlagen die männliche Form der Bezeichnung (z. B. 
Versicherungsnehmer, Ehegatte) verwenden, ist dabei auch immer die weibliche Bezeichnung 
gemeint. 

Bei allen Fragen zum Produkt steht Ihnen auch Ihr Vermittler gerne zur Verfügung. 

 

Ihre 

ConceptIF Pro GmbH (Assekuradeur) 

Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland (Versicherer) 
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Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versicherung. Die vollständi-
gen Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen). Damit 
Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 

Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 

Wir bieten Ihnen eine Rechtsschutzversicherung für den Privatbereich an.  
 

Was ist versichert? 

� Die Rechtsschutzversicherung versichert die Wahr-
nehmung Ihrer rechtlichen Interessen inklusive der 
Übernahme der dabei entstehenden Kosten. 

� Der Versicherungsschutz erstreckt sich über die im 
Versicherungsschein genannten Rechtsgebiete. Fol-
gende Risiken können versichert werden: 
� Schadenersatz-Rechtsschutz 

� Arbeits-Rechtsschutz 

� Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz 

� Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht 
� Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten 

� Sozialgerichts-Rechtsschutz 

� Verwaltungs-Rechtsschutz 

� Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz 

� Straf-Rechtsschutz 

� Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten 

� Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz 

� Beratungs-Rechtsschutz 

� Rechtsschutz im Betreuungsverfahren 

� Familien- und Erb-Rechtsschutz  
� Im Rahmen der vereinbarten Versicherungssummen 

werden dabei im Wesentlichen folgende Kosten 
übernommen: 
� Das gesetzlich vorgeschriebene Honorar Ihres 

Rechtsanwaltes, 
� Gerichtsgebühren, 

� Im Zivilprozess die Kosten der Gegenseite, so-
weit Sie zu deren Zahlung verpflichtet sind. . 

 
 

Was ist nicht versichert? 

� Wir haben eine Wartezeit vereinbart: Versicherungs-
schutz  erhalten  Sie  nur  für  Streitigkeiten,  deren  
erste  Ursache  nach  Ablauf  der  Wartezeit eingetre-
ten ist. 

� Eine Streitigkeit hat mehrere Ursachen. Versiche-
rungsschutz  haben  Sie  nur,  wenn  die  erste  Ursa-
che  nach Versicherungsbeginn liegt. 

� Wir haben eine Selbstbeteiligung vereinbart: In Höhe 
der vereinbarten Selbstbeteiligung müssen Sie die 
Kosten eines jeden Versicherungsfalls selbst tragen. 

 

 

 

Gibt es Deckungseinschränkungen? 
 

! Die Leistungen sind pro Versicherungsfall auf die 
vereinbarte Versicherungssumme bzw. den verein-
barten Höchstbetrag begrenzt. . 

! Darüber hinaus übernehmen wir keine Kosten für bei-
spielsweise 
! Streitigkeiten um Kauf, Verkauf oder Finanzierung 

eines Grundstücks, das bebaut werden soll, 
! Fahrerflucht oder Fahren ohne Fahrerlaubnis im 

Verkehrsbereich. 
! Streitigkeiten um Erwerb, Veräußerung, Verwal-

tung und Finanzierung von Kapitalanlagen. 
 
 

Wo bin ich versichert? 
� Die Rechtsschutzversicherung gilt in Europa, den Anliegerstaaten des Mittelmeeres, auf den Kanarischen Inseln und Madeira. 

Außerhalb dieses Gebietes ist der Versicherungsschutz zeitlich begrenzt. 
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Welche Verpflichtungen habe ich? 

- Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie die im Antragsformular enthaltenen Fragen unbe-
dingt wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Beachten Sie die benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. Ihre 
Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren 
Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen. 

- Teilen Sie uns mit, ob und in welcher Form sich das versicherte Risiko verändert hat.. So kann der Versicherungsschutz 
den zwischenzeitlichen Veränderungen angepasst werden. Eine Aufforderung dazu kann auch durch einen Hinweis auf 
der Beitragsrechnung erfolgen. 

- Vor allem muss uns jeder Versicherungsfall unverzüglich angezeigt werden. An der Feststellung des Versicherungsfalls 
und seiner Folgen ist mitzuwirken (z.B. Erteilung von Auskünften mit Überlassung von Originalbelegen). 

- Die Versicherungsbeiträge müssen Sie rechtzeitig und vollständig bezahlen. 

 

Wann und wie zahle ich? 
Den ersten Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. Wann Sie die wei-
teren Beiträge zahlen müssen, ist im Versicherungsschein genannt. Je nach Vereinbarung kann das monatlich, vierteljähr-
lich, halbjährlich oder jährlich sein. Sie können uns die Beiträge überweisen oder uns ermächtigen, die Beiträge von Ihrem 
Konto einzuziehen. 

 

Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz?   
Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn die Zahlung des Beitrags 
rechtzeitig und vollständig erfolgt. 
Hat der Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr (Ver-
längerungsjahr), außer Sie oder wir kündigen den Vertag. 

 

Wie kann ich den Vertrag kündigen? 
Sie können den Vertrag ebenso wie wir zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jedes Verlän-
gerungsjahres kündigen (das muss spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit geschehen). 
Ebenfalls können Sie und wir nach dem Eintritt eines ersatzpflichtigen Schadenfalles den Versicherungsvertrag kündigen. 
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Kundeninformation 
Stand: 01.05.2018 

 
Nachfolgend wollen wir Ihnen wesentliche Informationen zum Vertragsverhältnis geben, die für alle bei uns abgeschlossenen 
Verträge von Bedeutung sind. Da es sich um einen Überblick handelt, sind die Regelungen nicht abschließend. Bitte beachten 
Sie daher auch die benannten Verweise. 
 
Identität und ladungsfähige Anschrift des Versicher ers . 
Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland 
Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt am Main 
Sitz der Niederlassung: Frankfurt am Main (Registernr.: 
HRB 88353, Hauptsitz: Dublin (Irland) 
Rechtsform der Gesellschaft (Zurich Insurance plc): public 
company limited by shares (Aktiengesellschaft nach iri-
schem Recht). Companies Registry Office (entspricht dem 
deutschen Registergericht): Registernummer 13460 
Verwaltungsratsvorsitzender: Gary Shaughnessy 
Hauptbevollmächtigter der Niederlassung: Marcus Nagel 
Vertretung der Gesellschaft: Patrick Manley (Chief Executi-
ve Officer) 

Vertreten durch: 
ConceptIF Pro GmbH, in Vollmacht für den Versicherer 
(nachfolgende Abkürzung „CIF:PRO“) 
Barmbeker Str. 2-6 • 22303 Hamburg,  
Tel.: 040 – 69 63-55 – 440, Fax: – 109, pro@conceptif.de  

Hauptgeschäftstätigkeit 
Die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers besteht im 
Abschluss und in der Verwaltung von Versicherungen. 

Aufsichtsbehörde 
Zuständige Aufsichtsbehörde ist die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin) 
- Sektor Versicherungsaufsicht - 
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn 

Merkmale der Versicherungsleistung 
Für Ihren Vertrag gelten das Informationsblatt zu Versiche-
rungsprodukten, die Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen, Besonderen Bedingungen und weiteren Vereinbarun-
gen/Klauseln sowie ggf. die Satzung und das Merkblatt zur 
Datenverarbeitung. Prüfen Sie, ob Sie diese Unterlagen 
vollständig erhalten haben und ob Sie rechtzeitig von die-
sen Kenntnis nehmen konnten. Die Versicherungsleistung 
ergibt sich aus dem Versicherungsschein und den weiteren 
Vertragsbestimmungen. 

Gesamtpreis der Versicherung 
Den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller 
Steuern und sonstigen Preisbestandteile entnehmen Sie 
bitte dem Informationsblatt zu Versicherungsprodukten und 
unserem Antrag sowie später dem Versicherungsschein. 

Zusätzlich anfallende Kosten 
Gebühren und Kosten für die Aufnahme des Antrages 
werden nicht erhoben. Erhoben werden lediglich Kosten für 
Mahnungen sowie für Kosten bei Nichteinlösung im Last-
schriftverfahren. 

Prämie 
Der im Versicherungsschein ausgewiesene erste Beitrag ist 
unverzüglich nach Ablauf der Widerrufsfrist zu zahlen. Bei 
Lastschrifteinzug ziehen wir den Betrag erst nach dieser 
Frist ein. Bitte denken Sie an die rechtzeitige Beitragszah-
lung, weil der Versicherer im Falle eines Zahlungsverzuges 
nach § 37 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) zum Rück-
tritt berechtigt und im Versicherungsfall leistungsfrei sein 

kann. Wegen der weiteren Einzelheiten zur Prämienzahlung 
lesen Sie bitte die Regelung im Gesetz und in den Ver-
tragsbedingungen. Die Lastschriftermächtigung wird mit 
Antragsunterzeichnung erklärt, wenn dort die Kontodaten 
vollständig eingetragen sind. Abweichende Erklärungen 
sind in einer gesonderten Lastschriftermächtigung vorzu-
nehmen. 

Gültigkeitsdauer von Angeboten 
Soweit im Angebot oder den Vertragsbestimmungen nichts 
Abweichendes geregelt ist, halten wir uns für höchstens 
einen Monat an ein Angebot gebunden. 

Risikohinweise für Finanzdienstleistungen 
Bitte beachten Sie bei Produkten mit Finanzdienstleistun-
gen, dass diese wegen der speziellen Risikogestaltung 
marktüblichen Schwankungen unterliegen, auf die der 
Versicherer keinen Einfluss hat. In der Vergangenheit 
erwirtschaftete Beträge sind daher kein Indikator für künfti-
ge Erträge. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Informa-
tionsblatt zu Versicherungsprodukten. 

Zustandekommen des Vertrages 
Der Versicherungsvertrag kommt durch Übersendung eines 
Versicherungsscheines mit dem Inhalt des Versicherungs-
scheines nach schriftlicher Antragstellung (Antragsmodell) 
zustande. Die Vertragsinformationen nach § 7 VVG müssen 
jeweils rechtzeitig vor Vertragserklärung vorliegen, falls 
darauf nicht ausdrücklich verzichtet wurde. 
Der Versicherungsschutz beginnt mit der Einlösung des 
Versicherungsscheins (rechtzeitiger Zahlung des ersten 
Beitrags nach Ziff. 9), jedoch nicht vor dem darin benannten 
Vertragsbeginn. Wird der erste Beitrag erst nach diesem 
Zeitpunkt eingefordert, dann aber unverzüglich gezahlt, so 
beginnt der Versicherungsschutz zu dem benannten Ver-
tragsbeginn. Sollte aufgrund einer Gesetzesänderung oder 
Änderung der Rechtsprechung eine Anpassung der Ver-
tragsbedingungen erforderlich werden, wird diese wirksam, 
wenn Sie den Vertrag nach Zugang des begründeten Ände-
rungsvorschlages des Versicherers durch Prämienfortzah-
lung oder durch die widerspruchslose Hinnahme der Belas-
tung Ihres Kontos durch Lastschrift auf Grund einer Ein-
zugsermächtigung einverständlich fortsetzen. Vorausset-
zung ist, dass die Änderung für Sie zumutbar ist, Sie auf die 
Rechtswirkung ausdrücklich vorher hingewiesen und Ihnen 
das Recht zum Widerspruch eingeräumt wurden. 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht: 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen 
ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-
Mail) widerrufen. Diese Frist beginnt, nachdem Sie den 
Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen ein-
schließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die 
weiteren Informationen gemäß § 7 Abs. 1 und 2 des Versi-
cherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 
der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Beleh-
rung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Wi-
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derrufs. Der Widerruf ist zu richten an die CIF:PRO (An-
schrift siehe Ziff. 1). 

Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versiche-
rungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach 
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn 
Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor 
dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, 
der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, 
dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich 
um einen Betrag in Höhe von 1/360 der Jahresprämie 
multipliziert mit der Anzahl der Tage, an denen Versiche-
rungsschutz bestanden hat. Die Erstattung zurückzuzah-
lender Beiträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage 
nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungs-
schutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirk-
same Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen 
zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) 
herauszugeben sind. 

Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren 
ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns 
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt 
haben. 

Ende der Widerrufsbelehrung 

Laufzeit 
Die Laufzeit des Vertrages ergibt sich aus dem Informati-
onsblatt zu Versicherungsprodukten, dem Antrag bzw. dem 
Versicherungsschein. 

Vertragsbeendigung 
Der Vertrag ist zunächst für die dokumentierte Zeit abge-
schlossen. Das Versicherungsverhältnis verlängert sich 
stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn nicht drei Monate 
vor dem jeweiligen Ablauf der anderen Partei eine Kündi-
gung in Textform zugegangen ist. Bei einer Vertragsdauer 
von mehr als drei Jahren kann zum Ende des dritten oder 
jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist 
von drei Monaten gekündigt werden. Abweichende Rege-
lungen können sich aus den Vertragsbedingungen zu den 
einzelnen Produkten ergeben (siehe Informationsblatt zu 
Versicherungsprodukten). 

Anwendbares Recht, zuständiges Gericht 
Auf die vorvertragliche Beziehung und den Vertrag findet 
deutsches Recht Anwendung. Für Rechtsstreitigkeiten im 
Zusammenhang mit dem Versicherungsvertrag sind örtlich 
sowohl die Gerichte in Oldenburg zuständig. Für Klagen 
des Versicherers gegen den Versicherungsnehmer richtet 
sich die Zuständigkeit der Gerichte nach dem Wohnort bzw. 
dem Aufenthaltsort, bei juristischen Personen nach dem Ort 
der Niederlassung. Gemäß § 215 Abs. 3 VVG kann eine 
abweichende Vereinbarung getroffen werden. 

Vertragssprache 
Für den Vertrag einschließlich Vorabinformationen und für 
die Kommunikation während der Laufzeit des Vertrages 
kommt ausschließlich die deutsche Sprache zur Anwen-
dung. 

Mitgliedschaft beim Versicherer 
Sofern der Versicherer die Rechtsform Versicherungsverein 
auf Gegenseitigkeit (VVaG) hat, wird der Versicherungs-
nehmer mit Abschluss des Vertrages Mitglied beim Versi-
cherer, sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde. 

 

Beschwerdeverfahren 
Der Versicherer ist Mitglied im Verein Versicherungsom-
budsmann 
e.V. An den Versicherungsombudsmann können Sie Be-
schwerden richten. Dieses Verfahren ist für Sie kostenfrei. 
Versicherungsombudsmann e. V. 
Postfach 080632, 10006 Berlin 
Tel.: 01804-224424, Fax: 01804-224425 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 

Beschwerden bei der Aufsichtsbehörde 
Beschwerden können Sie zudem an die Aufsichtsbehörde 
richten. 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn. 

Anzeige- und Mitteilungspflichten 
Beantworten Sie die Fragen in den Antrags- und den weite-
ren Vertrags- und Schadenformularen vollständig und 
richtig. 
Angaben, die Sie nicht gegenüber dem Versicherungsver-
mittler machen möchten, sind unverzüglich gegenüber der 
CIF:PRO schriftlich nachzuholen. 
Der Versicherungsschutz ist gefährdet, wenn Sie unrichtige 
oder unvollständige Angaben machen. 
Die Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht sowie 
weiterer Obliegenheiten kann den Versicherer berechtigen 
vom Vertrag zurückzutreten, ihn zu kündigen oder anzu-
passen, was unter Umständen zur Leistungsfreiheit des 
Versicherers führen kann. 
Beachten Sie dazu die Regelungen in den Allgemeinen und 
Besonderen Versicherungsbedingungen.  

Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutzge-
setz 
Ich willige ein, dass die ConceptIF Pro GmbH, die Concep-
tIF AG und die ConceptIF Pool GmbH (im folgenden „Con-
ceptIF“) im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den 
Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung (Beiträ-
ge, Versicherungsfälle, Risiko-/Vertragsänderungen) erge-
ben, an den Versicherer als risikotragenden Versicherer 
und Rückversicherer zur Beurteilung des Risikos und zur 
Abwicklung der Rückversicherung sowie zur Beurteilung 
des Risikos und der Ansprüche an andere Versicherer bzw. 
an den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirt-
schaft e.V. zur Weitergabe dieser Daten an andere Versi-
cherer übermittelt. Diese Einwilligung gilt auch unabhängig 
vom Zustandekommen des Vertrages sowie für entspre-
chende Prüfungen bei anderen beantragten Versicherungs-
verträgen und bei künftigen Anträgen. Es besteht grund-
sätzlich Einverständnis, dass die Kommunikation auch über 
die bekannt gegebenen Email-Adressen in Textform erfolgt, 
soweit nicht für einzelne Vorgänge die Schriftform vorge-
schrieben oder vereinbart ist. Anhänge sind in den üblichen 
Formaten (z.B. Word, PDF, JPEG, Text) beizufügen. Eine 
Veränderung der mitgeteilten Email- oder Webadressen, 
wird unverzüglich bekannt gegeben, ebenso werden Stö-
rungen der Kommunikation jeweils mitgeteilt.  
Ich willige ferner ein, dass der Versicherer und ConceptIF 
meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten 
in Datensammlungen führen und, sofern ein Vermittler 
beteiligt ist, an diesen weitergibt, soweit dies der ordnungs-
gemäßen Durchführung meiner Versicherungsangelegen-
heiten dient. Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- 
und Rückversicherer übermittelt werden. An Vermittler 
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dürfen Gesundheitsdaten nur weitergegeben werden, so-
weit es zur Vertragsgestaltung erforderlich ist. 
Ich willige jederzeit widerruflich ein, dass der Versicherer 
und ConceptIF bzw. deren Vermittler die allgemeinen An-
trags-, Vertrags- und Leistungsdaten für die Beratung und 
Betreuung nutzen dürfen. 

Einwilligungsklausel zur Bonitätsabfrage 
Ich willige ein, dass der Versicherer und ConceptIF zum 
Zwecke des Vertragsabschlusses und bei Bedarf im Verlauf 
der aktiven Geschäftsbeziehungen zu Zwecken der Ver-
tragsverwaltung und -abwicklung Informationen zu meinem 
Zahlungsverhalten und Bonitätsinformationen auf Basis 
mathematischer-statistischer Verfahren unter Verwendung 
von Anschriftendaten von verschiedenen Anbietern für 
Bonitätsauskünfte bezieht und nutzt.  
Ergänzend beziehen der Versicherer und ConceptIF Daten 
zum bisherigen Zahlungsverhalten über die mexxon GmbH, 
Kaiser-Friedrich-Promenade 77, 61348 Bad Homburg und 
übermitteln zu diesem Zweck Ihre persönlichen Daten.  
Die mexxon GmbH erhebt Daten zum bisherigen Zahlungs-
verhalten nicht selbst, sondern bezieht diese wiederum von 
Auskunfteien. So stellen zu diesem Zwecke die Bürgel 
Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG (Postfach 500 
166, 22701 Hamburg), die SCHUFA Holding AG (Kormo-
ranweg 5, 65201 Wiesbaden), die infoscore Consumer Data 
GmbH (Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden), die Creditre-
form Boniversum GmbH (Hellersbergstraße 11, 41460 
Neuss) die in ihrer Datenbank zu meiner Person gespei-
cherten Adress- und Bonitätsdaten der mexxon GmbH zur 
Verfügung, sofern der Versicherer und ConceptIF ihr be-

rechtigtes Interesse glaubhaft dargelegt haben. Zum Zweck 
der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder 
Beendigung eines Vertragsverhältnisses erheben oder 
verwenden die Auskunfteien Wahrscheinlichkeitswerte, in 
deren Berechnung unter anderem Anschriftendaten einflie-
ßen, und stellen diese der mexxon GmbH zur Verwendung 
für den vorstehend dargestellten Zweck zur Verfügung. Die 
übermittelten Daten werden vom Versicherer und Concep-
tIF nur für den Zweck genutzt und verarbeitet, zu dessen 
Erfüllung sie übermittelt wurden. Eine Nutzung oder Verar-
beitung für andere Zwecke ist nur unter den Voraussetzun-
gen des BDSG § 28 zulässig. Alle Daten unterliegen dem 
strengen Datenschutz. 
Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden. Außerdem besteht ein Auskunftsrecht 
beim Versicherer und ConceptIF zu den gespeicherten 
Daten, deren Herkunft, Empfänger und Zweck der Speiche-
rung. 
Diese Einwilligung gilt unabhängig vom Zustandekommen 
des Vertrages sowie für entsprechende Prüfungen bei 
anderweitig beantragten Versicherungsverträgen und bei 
künftigen Anträgen. 

Originalunterlagen:  
Der Versicherer und CIF:PRO archivieren die eingereichten 
Unterlagen elektronisch und können deshalb die Originalbe-
lege 12 Wochen nach Einsendung unter Beachtung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen vernichten. 
Zur Vorlage beim Finanzamt kann eine Bestätigung erteilt 
werden, die die Übereinstimmung des gespeicherten Do-
kumentes mit dem vorgelegten Original erklärt. 
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1. Inhalt der Versicherung 

§ 1 Aufgaben der Rechtsschutzversicherung 

Der Versicherer erbringt die für die Wahrnehmung der 
rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers oder des 
Versicherten erforderlichen Leistungen im vereinbarten 
Umfang (Rechtsschutz). 

§ 2 Leistungsarten 

Der Umfang des Versicherungsschutzes kann in den For-
men des § 21 bis § 29 vereinbart werden. Je nach Verein-
barung umfasst der Versicherungsschutz 

a) Schadenersatz-Rechtsschutz 
für die Geltendmachung von Schadenersatzansprü-
chen, soweit diese nicht auch auf einer Vertragsverlet-
zung oder einer Verletzung eines dinglichen Rechtes an 
Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen beruhen; 

b) Arbeits-Rechtsschutz 
aa) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus 

Arbeitsverhältnissen sowie aus öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnissen hinsichtlich dienst- 
und versorgungsrechtlicher Ansprüche, einschließ-
lich solcher aus arbeitnehmerähnlichen Verhältnis-
sen, soweit die Zuständigkeit von Arbeits- oder 
Verwaltungsgerichten gegeben ist; 

bb) im privaten Bereich für die gerichtliche Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen aus arbeitnehmerähnli-
chen Verhältnissen vor anderen Gerichten sowie für 
die gerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Interes-
sen aus Anstellungsverhältnissen gesetzlicher Ver-
treter juristischer Personen, wobei die Kosten aus 
einem Streitwert von bis zu 50.000 Euro übernom-
men werden. 

cc) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen beim 
Abschluss einer Aufhebungsvereinbarung, mit der 
ein Beschäftigungsverhältnis gemäß aa) und sich 
daraus ergebende Ansprüche erledigt sind, bis zu 
einer Versicherungssumme von 1.000 Euro; 

c) Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz 
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Miet- 
und Pachtverhältnissen, sonstigen Nutzungsverhältnis-
sen und dinglichen Rechten, die Grundstücke, Gebäu-
de oder Gebäudeteile zum Gegenstand haben; 

d) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht 
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus privat-
rechtlichen Schuldverhältnissen und dinglichen Rechten 
(auch über Internet geschlossene Verträge), soweit der 
Versicherungsschutz nicht in den Leistungsarten a), b) 
oder c) enthalten ist; 

e) Steuer- Rechtsschutz vor Gerichten 
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in steuer- 
und abgaberechtlichen Angelegenheiten vor deutschen 
Finanz- und Verwaltungsgerichten; 

f) Sozialgerichts-Rechtsschutz 
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor deut-
schen Sozialgerichten und für das vorgeschaltete Wi- 
derspruchsverfahren im privaten Bereich; 

g) Verwaltungs-Rechtsschutz 

aa) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in ver-
kehrsrechtlichen Angelegenheiten vor Verwal-
tungsbehörden und vor Verwaltungsgerichten; 

bb) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in 
nichtverkehrsrechtlichen Angelegenheiten vor deut-
schen Verwaltungsgerichten (erweiterter Verwal-
tungs-Rechtsschutz); 

h) Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz 
für die Verteidigung in Disziplinar- und Standesrechts-
verfahren; 

i) Straf-Rechtsschutz 
für die Verteidigung wegen des Vorwurfes 
aa) eines verkehrsrechtlichen Vergehens. Wird rechts-

kräftig festgestellt, dass der Versicherungsnehmer 
das Vergehen vorsätzlich begangen hat, ist er ver-
pflichtet, dem Versicherer die Kosten zu erstatten, 
die dieser für die Verteidigung wegen des Vorwur-
fes eines vorsätzlichen Verhaltens getragen hat; 

bb) eines sonstigen Vergehens, dessen vorsätzliche 
wie auch fahrlässige Begehung strafbar ist, solange 
dem Versicherungsnehmer ein fahrlässiges Verhal-
ten vorgeworfen wird. Wird dem Versicherungs-
nehmer dagegen vorgeworfen, ein solches Verge-
hen vorsätzlich begangen zu haben, besteht rück-
wirkend Versicherungsschutz, wenn nicht rechts-
kräftig festgestellt wird, dass er vorsätzlich gehan-
delt hat. 

Es besteht also bei dem Vorwurf eines Verbrechens 
kein Versicherungsschutz; ebenso wenig bei dem Vor-
wurf eines Vergehens, das nur vorsätzlich begangen 
werden kann (z.B. Beleidigung, Diebstahl, Betrug). Da-
bei kommt es weder auf die Berechtigung des Vorwur-
fes noch auf den Ausgang des Strafverfahrens an; 

j) Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten 
aa) für den Anschluss des Versicherten an eine vor ei-

nem deutschen Strafgericht erhobene öffentliche 
Klage als Nebenkläger, wenn die versicherte Per-
son durch eine rechtswidrige und vorsätzlich be-
gangene Tat nach den in § 395 Abs. 1 Ziff. 1 a) 
(Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung), 
1 c) (Straftaten gegen die körperliche Unversehrt-
heit), 1 d) (Straftaten gegen die persönliche Frei-
heit) sowie 2 (Straftaten gegen das Leben) der 
Strafprozessordnung näher aufgeführten Strafbe-
stimmungen verletzt oder betroffen ist; 

bb) für die Tätigkeit eines Rechtsanwaltes nach deut-
schem Strafprozessrecht als Verletzten- oder Zeu-
genbeistand für die versicherte Person, wenn diese 
durch eine der unter aa) fallenden Taten verletzt ist; 

cc) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des 
Versicherten in nicht vermögensrechtlichen Ange-
legenheiten im Rahmen des so genannten Täter-
Opfer-Ausgleiches vor einem deutschen Strafge-
richt im Zusammenhang mit einer unter aa) fallen-
den Tat; 

dd) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des 
Versicherten vor deutschen Gerichten und für das 
vorgeschaltete Widerspruchverfahren wegen An-
sprüchen nach dem Opferentschädigungsgesetz 
(OEG) und dem Sozialgesetzbuch (SGB), soweit er 
durch eine unter aa) fallende Tat verletzt oder be-
troffen ist, dadurch dauerhafte Körperschäden erlit-
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ten hat und sofern nicht ohnehin bereits Kosten-
schutz gemäß § 2 f) besteht. 

Ist eine versicherte Person durch eine der o.g. Strafta-
ten getötet worden, besteht Rechtsschutz für die Wahr-
nehmung rechtlicher Interessen des Ehegatten, der El-
tern, Kinder und Geschwister des Opfers als Nebenklä-
ger; 

k) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz 
für die Verteidigung wegen des Vorwurfes einer Ord-
nungswidrigkeit; 

l) Beratungs-Rechtsschutz 
aa) im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht 

für Rat oder Auskunft durch einen in Deutschland 
zugelassenen Rechtsanwalt in familien-, lebens-
partnerschafts- und erbrechtlichen Angelegenheiten 
- auch in ausländischem Recht -, wenn diese nicht 
mit einer anderen gebührenpflichtigen Tätigkeit des 
Rechtsanwalts zusammenhängen; 

bb) für die Erstberatung gegenüber dem Sozialamt we-
gen der Verpflichtung zum Unterhalt; 

cc) für die Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) 
durch einen vom Versicherer ausgewählten und 
beauftragten in Deutschland zugelassenen Rechts-
anwalt in allen sonstigen von dem Versicherungs-
vertrag umfassten Leistungsarten, Eigenschaften 
und Bereichen; 

m) Rechtsschutz in Betreuungsverfahren 
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in unmit-
telbarem Zusammenhang mit einer Betreuungsanord-
nung gegen den Versicherungsnehmer oder eine mit-
versicherte Person. Die Kosten gemäß § 5 werden bis 
Euro 1.000,- erstattet; 

n) Familien- und Erb-Rechtsschutz, einschließlich 
Unterhalts-Rechtsschutz 
aa) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im 

Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht vor 
deutschen Gerichten, oder soweit deutsche Gerich-
te zuständig wären, nicht jedoch, wenn diese in 
unmittelbarem Zusammenhang mit einer Trennung, 
Scheidung, Aufhebung einer Lebenspartnerschaft 
oder damit verbundenen Regelungen stehen. Hier-
unter fällt auch die Wahrnehmung rechtlicher Inte-
ressen der versicherten Personen in unmittelbarem 
Zusammenhang mit Betreuungsanordnungen nach 
§§ 1896 ff. BGB. Die Versicherungssumme ist auf 
1.000 € begrenzt. 

bb) für vorsorgliche Verfügungen und vertragliche Ver-
einbarungen des Versicherungsnehmers und des 
ehelichen oder nichtehelichen Lebenspartners (vgl. 
Definition B. 2.2.1) die in Deutschland im Hinblick 
auf den Todes-, Erkrankungs-, Pflege-, und/oder 
Betreuungsfall getroffen werden. Die Versiche-
rungssumme ist auf 250 € begrenzt. Für diese Leis-
tungsart besteht Versicherungsschutz jedoch erst 6 
Monate nach Versicherungsbeginn (Wartezeit). 

 
§ 3 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten  
 
Rechtsschutz besteht nicht für Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen 
(1) in ursächlichem Zusammenhang mit 

a) Krieg, feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren 
Unruhen, Streik, Aussperrung oder Erdbeben; 

b) Nuklear- und genetischen Schäden, soweit diese 
nicht auf eine medizinische Behandlung zurückzu-
führen sind; 

c) Bergbauschäden an Grundstücken und Gebäuden; 
d) aa) dem Erwerb oder der Veräußerung eines zu 

Bauzwecken bestimmten Grundstückes oder 
vom Versicherungsnehmer oder mitversicher-
ten Personen nicht selbst zu Wohnzwecken 
genutzten Gebäudes oder Gebäudeteiles, 

bb) der Planung oder Errichtung eines Gebäudes 
oder Gebäudeteiles, das sich im Eigentum oder 
Besitz des Versicherungsnehmers befindet o-
der das dieser zu erwerben oder in Besitz zu 
nehmen beabsichtigt, 

cc) der genehmigungs- und/oder anzeigepflichtigen 
baulichen Veränderung eines Grundstückes, 
Gebäudes oder Gebäudeteiles, das sich im Ei-
gentum oder Besitz des Versicherungsnehmers 
befindet oder das dieser zu erwerben oder in 
Besitz zu nehmen beabsichtigt, 

dd) der Finanzierung eines der unter aa) bis cc) 
genannten Vorhaben. 

(2) Rechtsschutz besteht nicht für die Wahrnehmung recht-
licher Interessen 
a) zur Abwehr von Schadenersatzansprüchen, es sei 

denn, dass diese auf einer Vertragsverletzung be-
ruhen; 

b) aus kollektivem Arbeits- oder Dienstrecht; 
c) aus dem Recht der Handelsgesellschaften oder aus 

Anstellungsverhältnissen gesetzlicher Vertreter ju-
ristischer Personen; 

d) in ursächlichem Zusammenhang mit Patent-, Urhe-
ber-, Marken-, Geschmacksmuster-, Gebrauchs-
musterrechten oder sonstigen Rechten aus geisti-
gem Eigentum: 

e) aus dem Kartell- oder sonstigem Wettbewerbsrecht 
f) in ursächlichem Zusammenhang mit Spiel- oder 

Wettverträgen, Gewinnzusagen, Termin- oder ver-
gleichbaren Spekulationsgeschäften sowie dem 
Ankauf, der Veräußerung, der Verwaltung von 
Wertpapieren (z.B. Aktien, Rentenwerte, Fondsan-
teile) , Wertrechten, die Wertpapieren gleichstehen, 
Beteiligungen (z.B. an Kapitalanlagemodellen, stille 
Gesellschaften, Genossenschaften) und deren Fi-
nanzierung. 

g) aus dem Bereich des Familien-, Lebenspartner-
schafts- und Erbrechts, soweit nicht Beratungs-
Rechtsschutz gem. § 2 l) besteht; 

h) aus dem Rechtsschutzversicherungsvertrag gegen 
den Versicherer oder das für diesen tätige Scha-
denabwicklungsunternehmen; 

i) wegen der steuerlichen Bewertung von Grundstü-
cken, Gebäuden oder Gebäudeteilen, sowie wegen 
Erschließungs- und sonstiger Anliegerabgaben, es 
sei denn, dass es sich um laufend erhobene Ge-
bühren für die Grundstücksversorgung handelt; 

(3) a) in Verfahren vor Verfassungsgerichten, 
b) in Verfahren vor internationalen oder supranationa-

len Gerichtshöfen, soweit es sich nicht um die 
Wahrnehmung rechtlicher Interessen von Bediens-
teten internationaler oder supranationaler Organisa-
tionen aus Arbeitsverhältnissen oder öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnissen handelt; 

c) in ursächlichem Zusammenhang mit einem Insol-
venzverfahren, das über das Vermögen des Versi-
cherungsnehmers eröffnet wurde oder eröffnet 
werden soll; 
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d) in Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurbereini-
gungs- sowie im Baugesetzbuch geregelten Ange-
legenheiten; 

e) in Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren 
wegen eines Halt- oder Parkverstoßes; 

(4) a) mehrerer Versicherungsnehmer desselben Rechts-
schutzversicherungsvertrages untereinander, mit-
versicherter Personen untereinander und mitversi-
cherter Personen gegen den Versicherungsnehmer; 

b) sonstiger Lebenspartner (nicht eheliche und nicht 
eingetragene Lebenspartner gleich welchen Ge-
schlechts) untereinander in ursächlichem Zusam-
menhang mit der Partnerschaft, auch nach deren 
Beendigung. 

c) aus Ansprüchen oder Verbindlichkeiten, die nach 
Eintritt des Rechtsschutzfalles auf den Versiche-
rungsnehmer übertragen worden oder übergegan-
gen sind; 

d) aus vom Versicherungsnehmer in eigenem Namen 
geltend gemachten Ansprüchen anderer Personen 
oder aus einer Haftung für Verbindlichkeiten ande-
rer Personen; 

(5) soweit in den Fällen des § 2 a) bis h) ein ursächlicher 
Zusammenhang mit einer vom Versicherungsnehmer 
vorsätzlich begangenen Straftat besteht. Stellt sich ein 
solcher Zusammenhang im Nachhinein heraus, ist der 
Versicherungsnehmer zur Rückzahlung der Leistungen 
verpflichtet, die der Versicherer für ihn erbracht hat. 

§ 4 Voraussetzung für den Anspruch auf Rechtsschutz  

(1) Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines 
Rechtsschutzfalles 
a) im Schadenersatz- Rechtsschutz gemäß § 2 a) von 

dem Schadenereignis an, das dem Anspruch zu-
grunde liegt (Folgeereignistheorie); 

b) im Beratungs-Rechtsschutz für Familien-, Lebens-
partnerschafts und Erbrecht gemäß § 2 l) sowie im 
Familien- und Erb-Rechtsschutz gemäß § 2 n) von 
dem Ereignis an, das die Änderung der Rechtslage 
des Versicherungsnehmers oder einer mitversicher-
ten Person zur Folge hat; 

c) Im Arbeits-Rechtsschutz gemäß § 2 b) gilt als 
Rechtsschutzfall auch bereits der in einer individuell 
angedrohten Kündigung des Arbeitsverhältnisses 
liegende Rechtspflichtenverstoß; ferner der Ab-
schluss einer Aufhebungsvereinbarung gemäß § 2 
b) dd); 

d) Im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten gemäß § 2 
e), im Sozialgerichts-Rechtsschutz gemäß § 2 f) 
sowie im Verwaltungsgerichts-Rechtsschutz gemäß 
§ 2 g) aa) und bb) gilt auch das Datum des strittigen 
Bescheids oder Verwaltungsakts als Rechtsschutz-
fall; 

e) Im Sozialgerichts-Rechtschutz gemäß § 2 f) gilt als 
Rechtsschutzfall im Zusammenhang mit Auseinan-
dersetzungen bezüglich der Scheinselbständigkeit 
das erste Anschreiben der Behörde (gesetzliche 
Krankenversicherung, Rentenanstalt); 

f) In der Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) 
gemäß § 2 l) cc), wenn ein berechtigtes Interesse 
an anwaltlichem Rat oder Auskunft besteht, insbe-
sondere weil sonst Nachteile gegenüber einem 
rechtskundigen oder anwaltlich beratenen bzw. ver-
tretenen Dritten drohen und der Versicherungsver-
trag seit mindestens drei Jahren schadenfrei verlau-
fen ist; 

g) für vorsorgliche Verfügungen und vertragliche Ver-
einbarungen gemäß § 2 n) bb), sofern dies im Lau-
fe der Vertragslaufzeit nur einmal in Anspruch ge-
nommen wird, wobei auf den Zeitpunkt der jeweili-
gen Errichtung abzustellen ist; 

h) in allen anderen Fällen von dem Zeitpunkt an, in 
dem der Versicherungsnehmer oder ein anderer ei-
nen Verstoß gegen Rechtspflichten oder Rechts-
vorschriften begangen hat oder begangen haben 
soll. 

Die Voraussetzungen nach a) bis c) müssen nach Be-
ginn des Versicherungsschutzes gemäß § 7 und vor 
dessen Beendigung eingetreten sein. Für die Leis-
tungsarten nach § 2 b) bis g) besteht Versicherungs-
schutz jedoch erst nach Ablauf von drei Monaten nach 
Versicherungsbeginn (Wartezeit), soweit es sich nicht 
um die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aufgrund 
eines Kauf- oder Leasingvertrages über ein fabrikneues 
Kraftfahrzeug handelt. 

(2) Erstreckt sich der Rechtsschutzfall über einen Zeitraum, 
ist dessen Beginn maßgeblich. Sind für die Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen mehrere Rechtsschutzfälle 
ursächlich, ist der erste entscheidend, wobei jedoch je-
der Rechtsschutzfall außer Betracht bleibt, der länger 
als ein Jahr vor Beginn des Versicherungsschutzes für 
den betroffenen Gegenstand der Versicherung einge-
treten oder, soweit sich der Rechtsschutzfall über einen 
Zeitraum erstreckt, beendet ist. 

(3) Es besteht kein Rechtsschutz, wenn 
a) eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die vor 

Beginn des Versicherungsschutzes vorgenommen 
wurde, den Verstoß nach Absatz 1 c) ausgelöst hat; 

b) der Anspruch auf Rechtsschutz erstmals später als 
drei Jahre nach Beendigung des Versicherungs-
schutzes für den betroffenen Gegenstand der Ver-
sicherung geltend gemacht wird. 

(4) Im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) besteht 
kein Rechtsschutz, wenn die tatsächlichen oder be-
haupteten Voraussetzungen für die der Angelegenheit 
zugrunde liegende Steuer- oder Abgabefestsetzung vor 
dem im Versicherungsschein bezeichneten Versiche-
rungsbeginn eingetreten sind oder eingetreten sein sol-
len. 

§ 4 a Versichererwechsel 

(1) Sofern im Versicherungsschein nichts anderes verein-
bart ist, besteht in Abweichung von § 4 Abs. 3 und Abs. 
4 Anspruch auf Rechtsschutz, wenn 
a) eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die vor 

Beginn des Versicherungsschutzes vorgenommen 
wurde, in die Vertragslaufzeit eines Vorversicherers 
fällt und der Verstoß gem. § 4 Abs. 1 c) erst wäh-
rend der Vertragslaufzeit des Versicherungsvertra-
ges eintritt; allerdings nur dann, wenn bezüglich des 
betroffenen Risikos lückenloser Versicherungs-
schutz besteht; 

b) der Versicherungsfall in die Vertragslaufzeit eines 
Vorversicherers fällt und der Anspruch auf Rechts-
schutz später als drei Jahre nach Ende der Ver-
tragslaufzeit eines Vorversicherers gegenüber dem 
Versicherer geltend gemacht wird; allerdings nur 
dann, wenn der Versicherungsnehmer die Meldung 
beim Vorversicherer nicht vorsätzlich oder grob 
fahrlässig versäumt hat und bezüglich des betroffe-
nen Risikos lückenloser Versicherungsschutz be-
steht; 
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c) im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) die 
tatsächlichen oder behaupteten Voraussetzungen 
für die der Angelegenheit zu Grunde liegende 
Steuer- oder Abgabefestsetzung während der Lauf-
zeit eines Vorversicherers eingetreten sind oder 
eingetreten sein sollen und der Verstoß gem. § 4 
Abs. 1 c) erst während der Vertragslaufzeit des 
Versicherungsvertrages eintritt; allerdings nur dann, 
wenn bezüglich des betroffenen Risikos lückenloser 
Versicherungsschutz besteht. 

(2) Rechtsschutz wird in dem Umfang gewährt, der zum 
Zeitpunkt des Eintritts des Rechtsschutzfalles bestan-
den hat, höchstens jedoch im Umfang des Vertrages 
des Versicherers. 

§ 5 Leistungsumfang 

(1) Der Versicherer erbringt und vermittelt Dienstleistungen 
zur Wahrnehmung rechtlicher Interessen und trägt 
a) bei Eintritt des Rechtsschutzfalles im Inland die 

Vergütung eines für den Versicherungsnehmer täti-
gen Rechtsanwaltes bis zur Höhe der gesetzlichen 
Vergütung eines am Ort des zuständigen Gerichtes 
ansässigen Rechtsanwaltes. Der Versicherer trägt 
in Fällen, in denen das Rechtsanwaltsvergütungs-
gesetz für die Erteilung eines mündlichen oder 
schriftlichen Rates oder einer Auskunft (Beratung), 
die nicht mit einer anderen gebührenpflichtigen Tä-
tigkeit zusammenhängt und für die Ausarbeitung 
eines Gutachtens keine der Höhe nach bestimmte 
Gebühr festsetzt, je Rechtsschutzfall eine Vergü-
tung bis zu 1.000,-- Euro. Wohnt der Versiche-
rungsnehmer mehr als 100 km Luftlinie vom zu-
ständigen Gericht entfernt und erfolgt eine gerichtli-
che Wahrnehmung seiner Interessen, trägt der Ver-
sicherer bei den Leistungsarten gemäß § 2 a) bis g) 
die Kosten in der I. Instanz für einen im Landge-
richtsbezirk des Versicherungsnehmers ansässigen 
Rechtsanwalt bis zur Höhe der gesetzlichen Vergü-
tung eines Rechtsanwaltes, der lediglich den Ver-
kehr mit dem Prozessbevollmächtigten führt; wird 
auf den Korrespondenzanwalt verzichtet, werden 
zusätzlich zu den Kosten des Anwalts Reisekosten 
bis zur Höhe einer Korrespondenzgebühr über-
nommen; Reisekosten eines im jeweiligen Landge-
richtsbezirk ansässigen Rechtsanwalts werden 
dann übernommen, wenn das Aufsuchen des Ver-
sicherungsnehmers an seinem Aufenthaltsort im In-
land wegen Erkrankung oder anderer Hinderungs-
gründe geboten war. 

b) bei Eintritt eines Rechtsschutzfalles im Ausland die 
Vergütung eines für den Versicherungsnehmer täti-
gen am Ort des zuständigen Gerichts ansässigen 
ausländischen oder im Inland zugelassenen 
Rechtsanwaltes. Im letzteren Fall trägt der Versi-
cherer die Vergütung bis zur Höhe der gesetzlichen 
Vergütung, die entstanden wäre, wenn das Gericht, 
an dessen Ort der Rechtsanwalt ansässig ist, zu-
ständig wäre. § 5 Abs. 1 a) Satz 2 gilt entspre-
chend. Wohnt der Versicherungsnehmer mehr als 
100 km Luftlinie vom zuständigen Gericht entfernt 
und ist ein ausländischer Rechtsanwalt für den Ver-
sicherungsnehmer tätig, trägt der Versicherer die 
Kosten in der I. Instanz für einen im Landgerichts-
bezirk des Versicherungsnehmers ansässigen 
Rechtsanwalt bis zur Höhe der gesetzlichen Vergü-
tung eines Rechtsanwaltes, der lediglich den Ver-
kehr mit dem ausländischen Rechtsanwalt führt. 

Ist der Rechtsschutzfall durch einen Kraftfahrtunfall 
im europäischen Ausland eingetreten und eine zu-
nächst betriebene Regulierung mit dem Schaden-
regulierungsbeauftragten bzw. der Entschädi-
gungsstelle im Inland erfolglos geblieben, so dass 
eine Rechtsverfolgung im Ausland notwendig wird, 
trägt der Versicherer zusätzlich die Kosten eines in-
ländischen Rechtsanwaltes bei der Regulierung mit 
dem Schadenregulierungsbeauftragten bzw. der 
Entschädigungsstelle im Inland für dessen gesamte 
Tätigkeit im Rahmen der gesetzlichen Gebühren bis 
zur Höhe von 1.000,-- Euro; 

c) die Gerichtskosten einschließlich der Entschädi-
gung für Zeugen und Sachverständige, die vom Ge-
richt herangezogen werden, sowie die Kosten des 
Gerichtsvollziehers; 

d) aa) die Gebühren eines gesetzlich vorgesehenen 
Schieds- und / oder Schlichtungsverfahrens; 

bb) die Kosten der außergerichtlichen Konfliktlö-
sung durch Mediation von höchstens acht Sit-
zungsstunden á maximal Euro 180,-. Sind nicht 
versicherte Personen als Partei am Mediations-
verfahren beteiligt, trägt der Versicherer die 
Kosten anteilig im Verhältnis versicherter zu 
nicht versicherten Personen. Versicherungs-
schutz besteht auch, wenn der Mediator nicht 
Rechtsanwalt ist. 

e) die Kosten in Verfahren vor Verwaltungsbehörden 
einschließlich der Entschädigung für Zeugen und 
Sachverständige, die von der Verwaltungsbehörde 
herangezogen werden, sowie die Kosten der Voll-
streckung im Verwaltungswege; 

f) die übliche Vergütung 
aa) eines öffentlich bestellten technischen Sach-

verständigen oder einer rechtsfähigen techni-
schen Sachverständigenorganisation in Fällen 
der 
– Verteidigung in verkehrsrechtlichen Straf- 

und Ordnungswidrigkeitenverfahren; 
– Wahrnehmung der rechtlichen Interessen 

aus Kauf- und Reparaturverträgen von Mo-
torfahrzeugen zu Lande sowie Anhängern; 

bb) eines im Ausland ansässigen Sachverständigen 
in Fällen der Geltendmachung von Ersatzan-
sprüchen wegen der im Ausland eingetretenen 
Beschädigung eines Motorfahrzeuges zu Lande 
sowie Anhängers; 

g) die Kosten der Reisen des Versicherungsnehmers 
zu einem ausländischen Gericht, wenn sein Er-
scheinen als Beschuldigter oder Partei vorge-
schrieben und zur Vermeidung von Rechtsnachtei-
len erforderlich ist. Die Kosten werden bis zur Höhe 
der für Geschäftsreisen von deutschen Rechtsan-
wälten geltenden Sätze übernommen; 

h) die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner 
rechtlichen Interessen entstandenen Kosten, soweit 
der Versicherungsnehmer zu deren Erstattung ver-
pflichtet ist. 

(2) a) Der Versicherungsnehmer kann die Übernahme der 
vom Versicherer zu tragenden Kosten verlangen, 
sobald er nachweist, dass er zu deren Zahlung ver-
pflichtet ist oder diese Verpflichtung bereits erfüllt 
hat. 

b) Vom Versicherungsnehmer in fremder Währung 
aufgewandte Kosten werden diesem in Euro zum 
Wechselkurs des Tages erstattet, an dem diese 
Kosten vom Versicherungsnehmer gezahlt wurden. 
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(3) Der Versicherer trägt nicht 
a) Kosten, die der Versicherungsnehmer ohne 

Rechtspflicht übernommen hat; 
b) Kosten, die bei einer einverständlichen Erledigung 

entstanden sind, soweit sie nicht dem Verhältnis 
des vom Versicherungsnehmer angestrebten Er-
gebnisses zum erzielten Ergebnis entsprechen, es 
sei denn, dass eine hiervon abweichende Kosten-
verteilung gesetzlich vorgeschrieben ist; 

c) die im Versicherungsvertrag vereinbarte Selbstbe-
teiligung. 
aa) Ist allerdings der Rechtsschutzfall mit einer 

Erstberatung erledigt worden, werden die Bera-
tungskosten übernommen ohne Abzug der 
Selbstbeteiligung. 
Bei Rechtsschutzfällen im Ausland wird die 
vereinbarte Selbstbeteiligung bei den Gebühren 
für den ausländischen Anwalt nicht in Abzug 
gebracht. Wird bei Rechtsschutzfällen im Aus-
land ein deutscher Korrespondenzanwalt tätig, 
wird die im Versicherungsvertrag vereinbarte 
Selbstbeteiligung in Abzug gebracht. 
Der Versicherer wird die vereinbarte Selbstbe-
teiligung im Übrigen nur so in Abzug bringen, 
dass dem Versicherungsnehmer keine Nachtei-
le durch eventuelle Verjährung seiner Ansprü-
che entstehen. 

bb) Entstehen aus demselben Schadensereignis 
mehrere Rechtsschutzfälle, beträgt die Selbst-
beteiligung insgesamt für alle Rechtsschutzfälle 
höchstens die vereinbarte bzw. die durch das 
Schadenfreiheitssystem verminderte Selbstbe-
teiligung. 

d) Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weite-
ren Zwangsvollstreckungsmaßnahme je Vollstre-
ckungstitel entstehen; 

e) Kosten aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaß-
nahmen, die später als fünf Jahre nach Rechtskraft 
des Vollstreckungstitels eingeleitet werden; 

f) Kosten für Strafvollstreckungsverfahren jeder Art 
nach Rechtskraft einer Geldstrafe oder -buße unter 
250 Euro; 

g) Kosten, zu deren Übernahme ein anderer verpflich-
tet wäre, wenn der Rechtsschutzversicherungsver-
trag nicht bestünde; 

h) Kosten im Rahmen einer einverständlichen Rege-
lung für Forderungen, die selbst nicht streitig waren 
oder Kosten, die auf den nicht versicherten Teil von 
Schadensfällen entfallen. 

(4) Der Versicherer zahlt in jedem Rechtsschutzfall höchs-
tens die vereinbarte Versicherungssumme. Zahlungen 
für den Versicherungsnehmer und mitversicherte Per-
sonen aufgrund desselben Rechtsschutzfalles werden 
hierbei zusammengerechnet. Dies gilt auch für Zahlun-
gen aufgrund mehrerer Rechtsschutzfälle, die zeitlich 
und ursächlich zusammenhängen. 

(5) Der Versicherer sorgt für 
a) die Übersetzung der für die Wahrnehmung der 

rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers 
im Ausland notwendigen schriftlichen Unterlagen 
und trägt die dabei anfallenden Kosten; sowie die 
Kosten eines notwendigen Übersetzers (Dolmet-
schers); 

b) die Zahlung eines zinslosen Darlehens bis zu der 
vereinbarten Höhe für eine Kaution, die gestellt 
werden muss, um den Versicherungsnehmer einst-

weilen von Strafverfolgungsmaßnahmen zu ver-
schonen. 

(6) Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreff en, 
gelten entsprechend 
a) in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 

und im Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Le-
benspartnerschafts- und Erbrecht (§ 2 l) aa)) sowie 
für vorsorgliche Verfügungen und vertragliche Ver-
einbarungen (§ 2 n) bb)) für Notare; 

b) im Steuer- Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) für 
Angehörige der steuerberatenden Berufe; 

c) bei Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Aus-
land für dort ansässige rechts- und sachkundige 
Bevollmächtigte. 

§ 6 Örtlicher Geltungsbereich 

(1) Rechtsschutz besteht, soweit die Wahrnehmung recht-
licher Interessen in Europa, den Anliegerstaaten des 
Mittelmeeres, auf den Kanarischen Inseln oder auf Ma-
deira erfolgt und ein Gericht oder eine Behörde in die-
sem Bereich gesetzlich zuständig ist oder zuständig 
wäre, wenn ein gerichtliches oder behördliches Verfah-
ren eingeleitet werden würde. 

(2) Für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen außerhalb 
des Geltungsbereiches nach Absatz 1 trägt der Versi-
cherer bei Rechtsschutzfällen, die dort während eines 
längstens sechs Wochen dauernden, nicht beruflich 
bedingten Aufenthaltes eintreten, die Kosten nach § 5 
Abs. 1 bis zu einem Höchstbetrag von 300.000,-- Euro. 
Insoweit besteht kein Rechtsschutz für die Interessen-
wahrnehmung im Zusammenhang mit dem Erwerb oder 
der Veräußerung von dinglichen Rechten oder Teilzeit-
nutzungsrechten (Timesharing) an Grundstücken, Ge-
bäuden oder Gebäudeteilen. 

2. Versicherungsverhältnis 

§ 7 Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versiche-
rungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag unverzüg-
lich nach Fälligkeit im Sinne von § 9 B Absatz 1 Satz 1 
zahlt. Eine vereinbarte Wartezeit bleibt unberührt. 

§ 8 Dauer und Ende des Vertrages 

(1) Vertragsdauer 
Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angege-
bene Zeit abgeschlossen. 

(2) Stillschweigende Verlängerung 
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr 
verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn 
nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor 
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine 
Kündigung zugegangen ist. 

(3) Vertragsbeendigung 
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 
endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung be-
darf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. Bei einer Vertrags-
dauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag schon 
zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf fol-
genden Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss 
dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem 
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen 
sein. 

§ 9 Beitrag 

A. Beitrag und Versicherungssteuer 
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Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versiche-
rungssteuer, die der Versicherungsnehmer in der je-
weils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat. 

B. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster 
oder einmaliger Beitrag 

(1) Fälligkeit der Zahlung 
Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich 
nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des 
Versicherungsscheins fällig. Ist Zahlung des Jah-
resbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Bei-
trag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags. 

(2) Späterer Beginn des Versicherungsschutzes 
Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder 
einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu ei-
nem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versiche-
rungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt, sofern der 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung 
in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im 
Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge auf-
merksam gemacht wurde. Das gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten hat. 

(3) Rücktritt 
Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder 
einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versi-
cherer vom Vertrag zurücktreten, solange der Bei-
trag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zu-
rücktreten, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten 
hat. 

C. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / 
Folgebeitrag 

(1) Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils verein-
barten Zeitpunkt fällig. 

(2) Verzug 
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, ge-
rät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in 
Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zah-
lung nicht zu vertreten hat. Der Versicherer ist be-
rechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstan-
denen Schadens zu verlangen. 

(3) Zahlungsaufforderung 
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann 
der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf 
dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist be-
stimmen, die mindestens zwei Wochen betragen 
muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie 
die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und 
Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen 
angibt, die nach Absätzen 4 und 5 mit dem Fristab-
lauf verbunden sind. 

(4) Kein Versicherungsschutz 
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser 
Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, be-
steht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Ver-
sicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsauffor-
derung nach Absatz 3 darauf hingewiesen wurde. 

(5) Kündigung 
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser 
Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann 
der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer 
mit der Zahlungsaufforderung nach Absatz 3 darauf 
hingewiesen hat. 
Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versi-
cherungsnehmer danach innerhalb eines Monats 

den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. 
Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang 
der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, 
besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 

D. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschrifter-
mächtigung 

(1) Rechtzeitige Zahlung 
Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto 
vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der 
Beitrag zu dem Fälligkeitstag eingezogen werden 
kann und der Versicherungsnehmer einer berech-
tigten Einziehung nicht widerspricht. 
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des 
Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht ein-
gezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch 
rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in 
Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des 
Versicherers erfolgt. 

(2) Beendigung des Lastschriftverfahrens 
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, 
weil der Versicherungsnehmer die Einzugsermäch-
tigung widerrufen hat, oder hat der Versicherungs-
nehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass 
der Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der 
Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb 
des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versi-
cherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrages 
erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in 
Textform aufgefordert worden ist. 

E. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, 
sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn 
der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate 
im Verzug ist. Ferner kann der Versicherer für die Zu-
kunft jährliche Beitragszahlung verlangen. 

F. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Ver-
sicherer, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, nur 
Anspruch auf den Teil des Beitrages, der dem Zeitraum 
entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat. 

§ 10 Beitragsanpassung 

(1) Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt bis zum 1. Juli 
eines jeden Jahres, um welchen Vomhundertsatz sich 
für die Rechtsschutzversicherung das Produkt von 
Schadenhäufigkeit und Durchschnitt der Schadenzah-
lungen einer genügend großen Zahl der die Rechts-
schutzversicherung betreibenden Versicherer im ver-
gangenen Kalenderjahr erhöht oder vermindert hat. Als 
Schadenhäufigkeit eines Kalenderjahres gilt die Anzahl 
der in diesem Jahr gemeldeten Rechtsschutzfälle, ge-
teilt durch die Anzahl der im Jahresmittel versicherten 
Risiken. Als Durchschnitt der Schadenzahlungen eines 
Kalenderjahres gilt die Summe der Zahlungen, die für 
alle in diesem Jahr erledigten Rechtsschutzfälle insge-
samt geleistet wurden, geteilt durch die Anzahl dieser 
Rechtsschutzfälle. Veränderungen der Schadenhäufig-
keit und des Durchschnitts der Schadenzahlungen, die 
aus Leistungsverbesserungen herrühren, werden bei 
den Feststellungen des Treuhänders nur bei denjenigen 
Verträgen berücksichtigt, in denen sie in beiden Ver-
gleichsjahren bereits enthalten sind. 

(2) Die Ermittlung des Treuhänders erfolgt für Versiche-
rungsverträge 
– gemäß den §§ 21 und 22, 
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– gemäß den §§ 23, 24, 25 und 29, 
– gemäß den §§ 26 und 27, 
– gemäß § 28 

nebst den zusätzlich vereinbarten Klauseln gesondert, 
und zwar jeweils unterschieden nach Verträgen mit und 
ohne Selbstbeteiligung. 

(3) Ergeben die Ermittlungen des Treuhänders einen 
Vomhundertsatz unter 5, unterbleibt eine Beitragsände-
rung. Der Vomhundertsatz ist jedoch in den folgenden 
Jahren mit zu berücksichtigen. 
Ergeben die Ermittlungen des Treuhänders einen höhe-
ren Vomhundertsatz, ist dieser, wenn er nicht durch 2,5 
teilbar ist, auf die nächst niedrige durch 2,5 teilbare 
Zahl abzurunden. 
Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, 
im Falle einer Verminderung verpflichtet, den Folgejah-
resbeitrag um den abgerundeten Vomhundertsatz zu 
verändern. Der erhöhte Beitrag darf den zum Zeitpunkt 
der Erhöhung geltenden Tarifbeitrag nicht übersteigen. 

(4) Hat sich der entsprechend Absatz 1 nach den unter-
nehmenseigenen Zahlen des Versicherers zu ermitteln-
de Vomhundertsatz in den letzten drei Jahren, in denen 
eine Beitragsanpassung möglich war, geringer erhöht, 
als er vom Treuhänder für diese Jahre festgestellt wur-
de, so darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag in 
der jeweiligen Anpassungsgruppe gemäß Absatz 2 nur 
um den im letzten Kalenderjahr nach seinen Zahlen 
ermittelten Vomhundertsatz erhöhen. Diese Erhöhung 
darf diejenige nicht übersteigen, die sich nach Absatz 3 
ergibt. 

(5) Die Beitragsanpassung gilt für alle Folgejahresbeiträge, 
die ab 1. Oktober des Jahres, in dem die Ermittlungen 
des Treuhänders erfolgten, fällig werden. Sie unter-
bleibt, wenn seit dem im Versicherungsschein bezeich-
neten Versicherungsbeginn für den Gegenstand der 
Versicherung noch nicht ein Jahr abgelaufen ist. 

(6) Erhöht sich der Beitrag, ohne dass sich der Umfang des 
Versicherungsschutzes ändert, kann der Versiche-
rungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers 
mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeit-
punkt kündigen, in dem die Beitragserhöhung wirksam 
werden sollte. Der Versicherer hat den Versicherungs-
nehmer in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hin-
zuweisen. Die Mitteilung muss dem. Versicherungs-
nehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwer-
den der Beitragserhöhung zugehen. Eine Erhöhung der 
Versicherungssteuer begründet kein Kündigungsrecht. 

§ 11 Änderung der für die Beitragsbemessung wesent-
lichen Umstände 

(1) Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach 
dem Tarif des Versicherers einen höheren als den ver-
einbarten Beitrag rechtfertigt, kann der Versicherer vom 
Eintritt dieses Umstandes an für die hierdurch entstan-
dene höhere Gefahr den höheren Beitrag verlangen. 
Wird die höhere Gefahr nach dem Tarif des Versiche-
rers auch gegen einen höheren Beitrag nicht übernom-
men, kann der Versicherer die Absicherung der höhe-
ren Gefahr ausschließen. Erhöht sich der Beitrag we-
gen der Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent oder 
schließt der Versicherer die Absicherung der höheren 
Gefahr aus, kann der Versicherungsnehmer den Ver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung 
des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. 
In der Mitteilung hat der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen. 

(2) Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach 
dem Tarif des Versicherers einen geringeren als den 
vereinbarten Beitrag rechtfertigt, kann der Versicherer 
vom Eintritt dieses Umstandes an nur noch den gerin-
geren Beitrag verlangen. Zeigt der Versicherungsneh-
mer diesen Umstand dem Versicherer später als zwei 
Monate nach dessen Eintritt an, wird der Beitrag erst 
von Eingang der Anzeige an herabgesetzt. 

(3) Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer inner-
halb eines Monates nach Zugang einer Aufforderung 
die zur Beitragsberechnung erforderlichen Angaben zu 
machen. Verletzt der Versicherungsnehmer diese 
Pflicht, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhal-
tung einer Frist von einem Monat kündigen. Macht der 
Versicherungsnehmer bis zum Fristablauf diese Anga-
ben vorsätzlich unrichtig oder unterlässt er die erforder-
lichen Angaben vorsätzlich und tritt der Versicherungs-
fall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt ein, in 
dem die Angaben dem Versicherer hätten zugehen 
müssen, so hat der Versicherungsnehmer keinen Ver-
sicherungsschutz, es sei denn dem Versicherer war der 
Eintritt des Umstandes zu diesem Zeitpunkt bekannt. 
Beruht das Unterlassen der erforderlichen Angaben o-
der die unrichtige Angabe auf grober Fahrlässigkeit, 
kann der Versicherer den Umfang des Versicherungs-
schutzes in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis kür-
zen. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat 
der Versicherungsnehmer zu beweisen. Der Versiche-
rungsnehmer hat gleichwohl Versicherungsschutz, 
wenn zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls die Frist für 
die Kündigung des Versicherers abgelaufen war und er 
nicht gekündigt hat. Gleiches gilt, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Gefahr weder für den 
Eintritt des Versicherungsfalls noch den Umfang der 
Leistung des Versicherers ursächlich war. 

(4) Die vorstehenden Regelungen finden keine Anwen-
dung, wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat 
oder nach den Umständen als vereinbart anzusehen ist, 
dass die Gefahrerhöhung mitversichert sein soll. 

§ 12 Wegfall des versicherten Interesses 

(1) Der Vertrag endet, soweit nicht etwas anderes be-
stimmt ist, zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer 
davon Kenntnis erhält, dass das versicherte Interesse 
nach dem Beginn der Versicherung weggefallen ist. In 
diesem Fall steht ihm der Beitrag zu, den er hätte erhe-
ben können, wenn die Versicherung nur bis zum Zeit-
punkt der Kenntniserlangung beantragt worden wäre. 

(2) Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers besteht 
der Versicherungsschutz bis zum Ende der laufenden 
Beitragsperiode fort, soweit der Beitrag am Todestag 
gezahlt war und nicht aus sonstigen Gründen ein Weg-
fall des Gegenstandes der Versicherung vorliegt. Wird 
der nach dem Todestag nächste fällige Beitrag bezahlt, 
bleibt der Versicherungsschutz in dem am Todestag 
bestehenden Umfang aufrechterhalten. Derjenige, der 
den Beitrag gezahlt hat oder für den gezahlt wurde, 
wird anstelle des Verstorbenen Versicherungsnehmer. 
Er kann innerhalb eines Jahres nach dem Todestag die 
Aufhebung des Versicherungsvertrages mit Wirkung ab 
Todestag verlangen. 

(3) Wechselt der Versicherungsnehmer die im Versiche-
rungsschein bezeichnete, selbst genutzte Wohnung 
oder das selbst genutzte Einfamilienhaus, geht der Ver-
sicherungsschutz auf das neue Objekt über. Versichert 
sind Rechtsschutzfälle, die im Zusammenhang mit der 
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Eigennutzung stehen, auch soweit sie erst nach dem 
Auszug aus dem bisherigen Objekt eintreten. Das glei-
che gilt für Rechtsschutzfälle, die sich auf das neue Ob-
jekt beziehen und vor dessen geplantem oder tatsächli-
chem Bezug eintreten. 

(4) Wechselt der Versicherungsnehmer ein Objekt, das er 
für seine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selb-
ständige Tätigkeit selbst nutzt, findet Absatz 3 entspre-
chende Anwendung, wenn das neue Objekt nach dem 
Tarif des Versicherers weder nach Größe, noch nach 
Miet- oder Pachthöhe einen höheren als den vereinbar-
ten Beitrag rechtfertigt. 

(5) Klausel zur Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit: 
Hinsichtlich der Verpflichtung zur Beitragszahlung gilt 
folgendes: 
(1) Der Versicherer übernimmt, wenn der Versiche-

rungsnehmer arbeitslos im Sinne des § 119 SGB 
(Sozialgesetzbuch) III ist und Arbeitslosengeld nach 
§ 117 SGB III bezieht, die Beitragszahlung für den 
Versicherungsvertrag längstens für die Dauer eines 
Jahres (Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit). 

(2) Die erstmalige Beitragsbefreiung setzt voraus, dass 
der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Befrei-
ungsgrundes mindestens zwei Jahre ununterbro-
chen 
– in einem ungekündigten und nicht befristeten Ar-

beitsverhältnis nach deutschem Recht stand und 
– ein Arbeitsentgelt bezog, das über dem einer ge-

ringfügigen Beschäftigung lag. 
Ein erneuter Leistungsanspruch setzt voraus, dass 
der Versicherungsnehmer wieder 
– in einem nicht befristeten Arbeitsverhältnis nach 

deutschem Recht stand und 
– ein Arbeitsentgelt bezog, das über dem einer ge-

ringfügigen Beschäftigung lag. 
Die Beitragsbefreiung ist während der Gesamtlauf-
zeit des Versicherungsvertrages für maximal drei 
Inanspruchnahmen insgesamt möglich. 

(3) Der Anspruch auf Beitragsbefreiung ist unverzüg-
lich geltend zu machen. Dem Versicherer ist Aus-
kunft über alle zu ihrer Feststellung erforderlichen 
Umstände zu erteilen und das Vorliegen ihrer Vo-
raussetzungen durch Vorlage einer amtlichen Be-
scheinigung nachzuweisen. 

(4) Die Beitragsbefreiung endet vor Ablauf eines Jah-
res, wenn der Versicherungsnehmer ein Arbeits-
verhältnis aufnimmt. Über die Aufnahme eines Ar-
beitsverhältnisses hat der Versicherungsnehmer 
den Versicherer unverzüglich zu informieren. 

(5) Der Versicherungsnehmer hat auf Anforderung, 
höchstens jedoch alle drei Monate, Auskunft über 
das weitere Vorliegen der Voraussetzungen für die 
Beitragsbefreiung zu geben und geeignete Nach-
weise vorzulegen. Kommt er dieser Verpflichtung 
nicht unverzüglich nach, endet die Beitragsbefrei-
ung. Sie tritt jedoch mit sofortiger Wirkung wieder in 
Kraft, wenn die Auskünfte und Nachweise nachge-
reicht werden. 

(6) Der Anspruch auf Beitragsbefreiung verjährt in drei 
Jahren. Die Verjährung beginnt am Schluss des Ka-
lenderjahres, in dem die Nachweise und Auskünfte 
nach Ziff er 2 hätten erteilt werden können. Der 
Zeitraum ab der Geltendmachung des Anspruchs 
bis zur Entscheidung des Versicherers über die Bei-
tragsbefreiung wird in die Verjährungsfrist nicht mit 
eingerechnet. 

(7) Eine Beitragsbefreiung erfolgt nicht, 

a) wenn ein anderer, ausgenommen aufgrund ei-
ner gesetzlichen Unterhaltspflicht, verpflichtet 
ist, den Versicherungsbeitrag zu zahlen, 

b) wenn eine der Voraussetzungen nach Ziffer 1 
aa) bei Versicherungsbeginn vorliegt; 
bb) innerhalb von sechs Monaten nach Versi-

cherungsbeginn eintritt (Wartezeit); 
cc) in ursächlichem Zusammenhang mit militä-

rischen Konflikten, inneren Unruhen, 
Streiks oder Nuklearschäden (ausgenom-
men medizinische Behandlung) steht; 

dd) in ursächlichem Zusammenhang mit einer 
vorsätzlichen Straftat des Versicherungs-
nehmers steht oder von ihm vorsätzlich 
schuldhaft verursacht wurde; 

c) wenn der Versicherungsnehmer das 58. Le-
bensjahr vollendet hat; 

d) wenn der bei Eintritt der Arbeitslosigkeit fällige 
Beitrag nicht bezahlt war. 

(8) Die Beitragsbefreiung kann nur der Versicherungs-
nehmer in Anspruch nehmen. 

§ 13 Kündigung nach Versicherungsfall 

(1) Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab, obwohl er 
zur Leistung verpflichtet ist, kann der Versicherungs-
nehmer den Vertrag vorzeitig kündigen. 

(2) Bejaht der Versicherer seine Leistungspflicht für min-
destens zwei innerhalb von zwölf Monaten eingetretene 
Rechtsschutzfälle, sind der Versicherungsnehmer und 
der Versicherer nach Anerkennung der Leistungspflicht 
für den zweiten oder jeden weiteren Rechtsschutzfall 
berechtigt, den Vertrag vorzeitig zu kündigen. 

(3) Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens 
einen Monat nach Zugang der Ablehnung des Rechts-
schutzes gemäß Absatz 1 oder Anerkennung der Leis-
tungspflicht gemäß Absatz 2 in Schriftform zugegangen 
sein. 
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündi-
gung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirk-
sam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestim-
men, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, 
spätestens jedoch zum Ende des laufenden Versiche-
rungsjahres, wirksam wird. 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat 
nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirk-
sam. 

(4) Dem Versicherungsnehmer steht das Kündigungsrecht 
darüber hinaus bereits nach dem ersten eingetretenen 
Rechtsschutzfall zu. 

§ 14 Gesetzliche Verjährung 

(1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjäh-
ren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich 
nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuches. 

(2) Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei 
dem Versicherer angemeldet worden, ist die Verjährung 
von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu 
dem die Entscheidung des Versicherers dem Versicher-
ten in Textform zugeht. 

§ 15 Rechtsstellung mitversicherter Personen 

(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungs-
nehmer und im jeweils bestimmten Umfang für die in § 
21 bis § 28 oder im Versicherungsschein genannten 
sonstigen Personen. Außerdem besteht Versicherungs-
schutz für Ansprüche, die natürlichen Personen auf-
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grund Verletzung oder Tötung des Versicherungsneh-
mers oder einer mitversicherten Person kraft Gesetzes 
zustehen. 

(2) Für mitversicherte Personen gelten die den Versiche-
rungsnehmer betreff enden Bestimmungen sinngemäß. 
Der Versicherungsnehmer kann jedoch widersprechen, 
wenn eine andere mitversicherte Person als sein eheli-
cher/eingetragener Lebenspartner Rechtsschutz ver-
langt. 

§ 16 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenände-
rung 

(1) Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und 
Erklärungen sollen an die Hauptverwaltung des Versi-
cherers oder an die im Versicherungsschein oder in 
dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Ge-
schäftsstelle gerichtet werden. 

(2) Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner 
Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für 
eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer 
gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines einge-
schriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer be-
kannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der 
Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt ent-
sprechend für den Fall einer Namensänderung des 
Versicherungsnehmers. 

(3) Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für 
seinen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer 
Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Best-
immungen des Absatzes 2 entsprechende Anwendung. 

3. Rechtsschutzfall 

§ 17 Verhalten nach Eintritt des Rechtsschutzfalls 

(1) Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen für den 
Versicherungsnehmer nach Eintritt eines Rechtsschutz-
falles erforderlich, kann er den zu beauftragenden 
Rechtsanwalt aus dem Kreis der Rechtsanwälte aus-
wählen, deren Vergütung der Versicherer nach § 5 Ab-
satz 1 a) und b) trägt. Der Versicherer wählt den 
Rechtsanwalt aus, 
a) wenn der Versicherungsnehmer dies verlangt; 
b) wenn der Versicherungsnehmer keinen Rechtsan-

walt benennt und dem Versicherer die alsbaldige 
Beauftragung eines Rechtsanwaltes notwendig er-
scheint. 

(2) Wenn der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt 
nicht bereits selbst beauftragt hat, wird dieser vom Ver-
sicherer im Namen des Versicherungsnehmers beauf-
tragt. Für die Tätigkeit des Rechtsanwaltes ist der Ver-
sicherer nicht verantwortlich. 

(3) Macht der Versicherungsnehmer den Rechtsschutzan-
spruch geltend, hat er den Versicherer vollständig und 
wahrheitsgemäß über sämtliche Umstände des Rechts-
schutzfalles zu unterrichten sowie Beweismittel anzu-
geben und Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung zu 
stellen. 

(4) Der Versicherer bestätigt den Umfang des für den 
Rechtsschutzfall bestehenden Versicherungsschutzes. 
Ergreift der Versicherungsnehmer Maßnahmen zur 
Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen, bevor der 
Versicherer den Umfang des Rechtsschutzes bestätigt 
und entstehen durch solche Maßnahmen Kosten, trägt 
der Versicherer nur die Kosten, die er bei einer Rechts-
schutzbestätigung vor Einleitung dieser Maßnahmen zu 
tragen hätte. 

(5) Der Versicherungsnehmer hat 

a) den mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauf-
tragten Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsge-
mäß über die Sachlage zu unterrichten, ihm die 
Beweismittel anzugeben, die möglichen Auskünfte 
zu erteilen und die notwendigen Unterlagen zu be-
schaff en; 

b) dem Versicherer auf Verlangen Auskunft über den 
Stand der Angelegenheit zu geben; 

c) soweit seine Interessen nicht unbillig beeinträchtigt 
werden, 
aa) vor Erhebung von Klagen und Einlegung von 

Rechtsmitteln die Zustimmung des Versicherers 
einzuholen; 

bb) vor Klageerhebung die Rechtskraft eines ande-
ren gerichtlichen Verfahrens abzuwarten, das 
tatsächliche oder rechtliche Bedeutung für den 
beabsichtigten Rechtsstreit haben kann; 

cc) alles zu vermeiden, was eine unnötige Erhö-
hung der Kosten oder eine Erschwerung ihrer 
Erstattung durch die Gegenseite verursachen 
könnte. 

(6) Wird eine der in den Absätzen 3 oder 5 genannten 
Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, verliert der Versi-
cherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob 
fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versi-
cherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere 
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen. Der vollständige oder 
teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei 
der Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungs-
falls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsoblie-
genheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. Weist 
der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegen-
heit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versi-
cherungsschutz bestehen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verlet-
zung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der dem Versicherer oblie-
genden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn 
der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig ver-
letzt hat. 

(7) Ansprüche auf Rechtsschutzleistungen können nur mit 
schriftlichem Einverständnis des Versicherers abgetre-
ten werden. 

(8) Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen andere 
auf Erstattung von Kosten, die der Versicherer getragen 
hat, gehen mit ihrer Entstehung auf diesen Über. Die für 
die Geltendmachung der Ansprüche notwendigen Un-
terlagen hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer 
auszuhändigen und bei dessen Maßnahmen gegen die 
anderen auf Verlangen mitzuwirken. Dem Versiche-
rungsnehmer bereits erstattete Kosten sind an den Ver-
sicherer zurückzuzahlen. Verletzt der Versicherungs-
nehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versiche-
rer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infol-
gedessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen 
kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der 
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-
tung in einem der Schwere des Verschuldens des Ver-
sicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kür-
zen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 
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§ 18 Stichentscheid 

(1) Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab, 
a) weil der durch die Wahrnehmung der rechtlichen In-

teressen voraussichtlich entstehende Kostenauf-
wand unter Berücksichtigung der berechtigten Be-
lange der Versichertengemeinschaft in einem gro-
ben Missverhältnis zum angestrebten Erfolg steht 

oder 
b) weil in den Fällen des § 2 a) bis g) die Wahrneh-

mung der rechtlichen Interessen keine hinreichende 
Aussicht auf Erfolg hat, 

ist dies dem Versicherungsnehmer unverzüglich unter 
Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen. 

(2) Hat der Versicherer seine Leistungspflicht gemäß 
Absatz 1 verneint und stimmt der Versicherungsnehmer 
der Auffassung des Versicherers nicht zu, kann er den 
für ihn tätigen oder noch zu beauftragenden Rechtsan-
walt auf Kosten des Versicherers veranlassen, diesem 
gegenüber eine begründete Stellungnahme abzugeben, 
ob die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in einem 
angemessenen Verhältnis zum angestrebten Erfolg 
steht und hinreichende Aussicht auf Erfolg verspricht. 
Die Entscheidung ist für beide Teile bindend, es sei 
denn, dass sie offenbar von der wirklichen Sach- und 
Rechtslage erheblich abweicht. 

(3) Der Versicherer kann dem Versicherungsnehmer eine 
Frist von mindestens einem Monat setzen, binnen der 
der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt vollständig 
und wahrheitsgemäß über die Sachlage zu unterrichten 
und die Beweismittel anzugeben hat, damit dieser die 
Stellungnahme gemäß Absatz 2 abgeben kann. Kommt 
der Versicherungsnehmer dieser Verpflichtung nicht in-
nerhalb der vom Versicherer gesetzten Frist nach, ent-
fällt der Versicherungsschutz. Der Versicherer ist ver-
pflichtet, den Versicherungsnehmer ausdrücklich auf 
die mit dem Fristablauf verbundene Rechtsfolge hinzu-
weisen. 

§ 19 (entfällt) 

§ 20 Zuständiges Gericht. Anzuwendendes Recht 

(1) Klagen gegen den Versicherer 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 
Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit 
nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den 
Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist 
der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist 
auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der 
Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung sei-
nen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, sei-
nen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

(2) Klagen gegen den Versicherungsnehmer 
Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, 
müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen 
ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort 
seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der 
Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt 
sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder 
der Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das 
gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offe-
ne Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene 
Partnerschaftsgesellschaft ist. 

(3) Unbekannter Wohnsitz des Versicherungsnehmers 
Ist der Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt des Ver-
sicherungsnehmers im Zeitpunkt der Klageerhebung 

nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständig-
keit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen 
den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versiche-
rers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständi-
gen Niederlassung. 

(4) Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

4. Formen des Versicherungsschutzes 

§ 21 Verkehrs-Rechtsschutz 

(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungs-
nehmer in seiner Eigenschaft als Eigentümer oder Hal-
ter jedes bei Vertragsabschluss oder während der Ver-
tragsdauer auf ihn zugelassenen oder auf seinen Na-
men mit einem Versicherungskennzeichen versehenen 
oder als Mieter jedes von ihm als Selbstfahrer-
Vermietfahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch ge-
mieteten Motorfahrzeuges zu Lande sowie Anhängers. 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf alle Perso-
nen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer oder be-
rechtigte Insassen dieser Motorfahrzeuge. 

(2) Der Versicherungsschutz kann auf gleichartige Motor-
fahrzeuge gemäß Absatz 1 beschränkt werden. Als 
gleichartig gelten jeweils Krafträder. Personenkraft- und 
Kombiwagen, Lastkraft- und sonstige Nutzfahrzeuge, 
Omnibusse sowie Anhänger. 

(3) Abweichend von Absatz 1 kann vereinbart werden, 
dass der Versicherungsschutz für ein oder mehrere im 
Versicherungsschein bezeichnete Motorfahrzeuge zu 
Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhänger 
(Fahrzeug) besteht, auch wenn diese nicht auf den 
Versicherungsnehmer zugelassen oder nicht auf seinen 
Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehen 
sind. 

(4) Der Versicherungsschutz umfasst: 
– Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a) 
– Rechtsschutz im Vertrags- u. Sachenrecht (§ 2 d) 
– Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) 
– Sozialgerichts-Rechtsschutz (2 f) 
– Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g) 

aa) 
– Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (2 h) 
– Straf-Rechtsschutz (§ 2 i) 
– Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten (2 j) 
– Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 k) 
– Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) (2 l) cc) 

(5) Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht kann 
ausgeschlossen werden. 

(6) Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht be-
steht in den Fällen der Absätze 1 und 2 auch für Ver-
träge, mit denen der Erwerb von Motorfahrzeugen zu 
Lande sowie Anhängern zum nicht nur vorübergehen-
den Eigengebrauch bezweckt wird, auch wenn diese 
Fahrzeuge nicht auf den Versicherungsnehmer zuge-
lassen oder nicht auf seinen Namen mit einem Versi-
cherungskennzeichen versehen werden. 

(7) Versicherungsschutz besteht mit Ausnahme des 
Rechtsschutzes im Vertrags- und Sachenrecht für den 
Versicherungsnehmer auch bei der Teilnahme am öf-
fentlichen Verkehr in seiner Eigenschaft als 
a) Fahrer jedes Fahrzeuges, das weder ihm gehört 

noch auf ihn zugelassen oder auf seinen Namen 
mit einem Versicherungskennzeichen versehen ist, 

b) Fahrgast, 
c) Fußgänger und 
d) Radfahrer. 
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(8) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die 
vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben, zum Führen des 
Fahrzeugs berechtigt sein und das Fahrzeug muss zu-
gelassen oder mit einem Versicherungskennzeichen 
versehen sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit 
besteht Rechtsschutz nur für diejenigen versicherten 
Personen, die von diesem Verstoß ohne Verschulden 
oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten. Bei grob 
fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen diese 
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-
tung in einem der Schwere des Verschuldens der versi-
cherten Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
Weist die versicherte Person nach, dass ihre Unkennt-
nis nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungs-
schutz bestehen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn 
die versicherte Person oder der Fahrer nachweist, dass 
die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für 
die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer 
obliegenden Leistung ursächlich war. 

(9) Ist in den Fällen der Absätze 1 und 2 seit mindestens 
sechs Monaten kein Fahrzeug mehr auf den Versiche-
rungsnehmer zugelassen und nicht mehr auf seinen 
Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehen, 
kann der Versicherungsnehmer unbeschadet seines 
Rechtes auf Herabsetzung des Beitrages gemäß § 11 
Absatz 2 die Aufhebung des Versicherungsvertrages 
mit sofortiger Wirkung verlangen. 

(10) Wird ein nach Absatz 3 versichertes Fahrzeug veräu-
ßert oder fällt es auf sonstige Weise weg, besteht Ver-
sicherungsschutz für das Fahrzeug, das an die Stelle 
des bisher versicherten Fahrzeuges tritt (Folgefahr-
zeug). Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht 
erstreckt sich in diesen Fällen auf den Vertrag, der dem 
tatsächlichen oder beabsichtigten Erwerb des Folge-
fahrzeuges zugrunde liegt. 
Die Veräußerung oder der sonstige Wegfall des Fahr-
zeuges ist dem Versicherer innerhalb von zwei Mona-
ten anzuzeigen und das Folgefahrzeug zu bezeichnen. 
Bei Verstoß gegen diese Obliegenheiten besteht 
Rechtsschutz nur, wenn der Versicherungsnehmer die 
Anzeige- und Bezeichnungspflicht ohne Verschulden 
oder leicht fahrlässig versäumt hat. Bei grob fahrlässi-
gem Verstoß gegen diese Obliegenheiten ist der Versi-
cherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere 
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen. Weist der Versiche-
rungsnehmer nach, dass der Obliegenheitsverstoß 
nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungs-
schutz bestehen. Der Versicherungsschutz bleibt auch 
bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls 
noch für die Feststellung oder den Umfang der dem 
Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. 
Wird das Folgefahrzeug bereits vor Veräußerung des 
versicherten Fahrzeuges erworben, bleibt dieses bis zu 
seiner Veräußerung, längstens jedoch bis zu einem 
Monat nach dem Erwerb des Folgefahrzeuges ohne 
zusätzlichen Beitrag mitversichert. Bei Erwerb eines 
Fahrzeuges innerhalb eines Monates vor oder innerhalb 
eines Monates nach der Veräußerung des versicherten 
Fahrzeuges wird vermutet, dass es sich um ein Folge-
fahrzeug handelt. 

§ 22 Fahrer-Rechtsschutz 

(1) Versicherungsschutz besteht für die im Versicherungs-
schein genannte Person bei der Teilnahme am öffentli-
chen Verkehr in ihrer Eigenschaft als Fahrer jedes Mo-
torfahrzeuges zu Lande, zu Wasser oder in der Luft 
sowie Anhängers (Fahrzeug), das weder ihr gehört 
noch auf sie zugelassen oder auf ihren Namen mit ei-
nem Versicherungskennzeichen versehen ist. Der Ver-
sicherungsschutz besteht auch bei der Teilnahme am 
öffentlichen Verkehr als Fahrgast, Fußgänger und Rad-
fahrer. 

(2) Unternehmen können den Versicherungsschutz nach 
Absatz 1 für alle Kraftfahrer in Ausübung ihrer berufli-
chen Tätigkeit für das Unternehmen vereinbaren. Diese 
Vereinbarung können auch Betriebe des Kraftfahrzeug-
handels und -handwerks, Fahrschulen und Tankstellen 
für alle Betriebsangehörigen treffen. 

(3) Der Versicherungsschutz umfasst: 
– Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a) 
– Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) 
– Sozialgerichts-Rechtsschutz (2 f) 
– Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g) 

aa) 
– Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (2 h) 
– Straf-Rechtsschutz (§ 2 i) 
– Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten (2 j) 
– Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 k) 
– Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) (2 l) cc) 

(4) Wird in den Fällen des Absatzes 1 ein Motorfahrzeug 
zu Lande auf die im Versicherungsschein genannte 
Person zugelassen oder auf ihren Namen mit einem 
Versicherungskennzeichen versehen, wandelt sich der 
Versicherungsschutz in einen solchen nach § 21 Absät-
ze 3, 4, 7, 8 und 10 um. Die Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen im Zusammenhang mit dem Erwerb dieses 
Motorfahrzeuges zu Lande ist eingeschlossen. 

(5) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die 
vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben, zum Führen des 
Fahrzeugs berechtigt sein und das Fahrzeug muss zu-
gelassen oder mit einem Versicherungskennzeichen 
versehen sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit 
besteht Rechtsschutz nur, wenn der Fahrer von diesem 
Verstoß ohne Verschulden oder leicht fahrlässig keine 
Kenntnis hatte. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des 
Verstoßes gegen diese Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Fahrers entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen. Weist der Fahrer nach, dass seine Unkennt-
nis nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungs-
schutz bestehen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn 
der Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Oblie-
genheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ur-
sächlich war. 

(6) Hat in den Fällen des Absatzes 1 die im Versicherungs-
schein genannte Person länger als sechs Monate keine 
Fahrerlaubnis mehr, endet der Versicherungsvertrag. 
Zeigt der Versicherungsnehmer das Fehlen der Fahrer-
laubnis spätestens innerhalb von zwei Monaten nach 
Ablauf der Sechsmonatsfrist an, endet der Versiche-
rungsvertrag mit Ablauf der Sechsmonatsfrist. Geht die 
Anzeige später beim Versicherer ein, endet der Versi-
cherungsvertrag mit Eingang der Anzeige. 

§ 23 Privat-Rechtsschutz für Selbständige 
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(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungs-
nehmer und seinen ehelichen/eingetragenen oder im 
Versicherungsschein genannten sonstigen Lebens-
partner i.S.d. § 3 Abs. 4 b), wenn einer oder beide eine 
gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbständige 
Tätigkeit ausüben, 
a) für den privaten Bereich, 
b) für den beruflichen Bereich in Ausübung einer 

nichtselbständigen Tätigkeit. 
(2) Mitversichert sind: 

a) die minderjährigen und die unverheirateten, nicht in 
einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspartner-
schaft i.S.d. § 3 Abs. 4 b) lebenden volljährigen 
Kinder ohne Altersgrenze, letztere jedoch längstens 
bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf 
Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und 
hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten. 
(häusliche Gemeinschaft ist nicht nötig). 
Wartezeiten für Studiengänge, Zeiten zwischen 
zwei Ausbildungsstufen, Grundwehrdienst, freiwilli-
ger Wehrdienst, Zivildienst, freiwilliges soziales 
Jahr gelten als Zeiten, während denen Mitversiche-
rung besteht. 
Darüber hinaus sind Kinder mitversichert, solange 
für diese ein Kindergeld oder Kinderfreibetragsan-
spruch besteht. 
Mitversichert sind ferner die Kinder mitversicherter 
Kinder. 

b) die in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versiche-
rungsnehmer lebenden, alleinstehenden Elternteile 
oder nicht (mehr) erwerbstätigen Eltern des Versi-
cherungsnehmers, des Ehegatten oder des nicht-
ehelichen Lebenspartners. 

3) Der Versicherungsschutz umfasst: 
– Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a) 
– Arbeits-Rechtsschutz als Arbeitgeber (§ 2 b) 
– Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d) 
– Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) 
– Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f) 
– Erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz (2 g) bb) 
– Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h) 
– Straf-Rechtsschutz (§ 2 i) 
– Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten (2 j) 
– Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 k) 
– Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) (2 l) 
– Rechtsschutz im Betreuungsverfahren (2 m) 
– Familien- und Erb-Rechtsschutz, einschließlich Un-

terhalts-Rechtsschutz bis VS 1.000,-- Euro (2 n) 
(4) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrneh-

mung rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, Er-
werber, Mieter, Leasingnehmer und Fahrer eines Mo-
torfahrzeuges zu Lande, zu Wasser oder in der Luft 
sowie Anhängers. 

(5) Sind der Versicherungsnehmer und/ oder der mitversi-
cherte Lebenspartner nicht mehr gewerblich, freiberuf-
lich oder sonstig selbständig tätig oder wird von diesen 
keine der vorgenannten Tätigkeiten mit einem Gesam-
tumsatz von mehr als 10.000 Euro – bezogen auf das 
letzte Kalenderjahr – ausgeübt, wandelt sich der Versi-
cherungsschutz ab Eintritt dieser Umstände in einen 
solchen nach § 25 um. 

§ 24 Berufs-Rechtsschutz für Selbständige, Rechts-
schutz für Firmen und Vereine 

(1) Versicherungsschutz besteht 
a) für die im Versicherungsschein bezeichnete ge-

werbliche, freiberufliche oder sonstige selbständige 

Tätigkeit des Versicherungsnehmers. Mitversichert 
sind die vom Versicherungsnehmer beschäftigten 
Personen in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit 
für den Versicherungsnehmer; 

b) für Vereine sowie deren gesetzliche Vertreter, An-
gestellte und Mitglieder, soweit diese im Rahmen 
der Aufgaben tätig sind, die ihnen gemäß der Sat-
zung obliegen. 

(2) Der Versicherungsschutz umfasst: 
– Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a) 
– Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b) 
– Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) 
– Erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz (2 g) bb) 
– Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f) 
– Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h) 
– Straf-Rechtsschutz (§ 2 i) 
– Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten (2 j) 
– Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 k) 
– Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) (2 l) 

(3) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, Er-
werber, Mieter, Leasingnehmer und Fahrer eines Mo-
torfahrzeuges zu Lande, zu Wasser oder in der Luft 
sowie Anhängers. 

(4) Endet der Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe 
oder Tod des Versicherungsnehmers, wird ihm bzw. 
seinen Erben Versicherungsschutz auch für Rechts-
schutzfälle gewährt, die innerhalb eines Jahres nach 
der Beendigung des Versicherungsvertrags eintreten 
und im Zusammenhang mit der im Versicherungsschein 
genannten Eigenschaft des Versicherungsnehmers 
stehen. 

§ 25 Privat- und Berufsrechtsschutz für Nichtselbst än-
dige 

(1) Versicherungsschutz besteht für den privaten und 
beruflichen Bereich des Versicherungsnehmers und 
seines ehelichen/eingetragenen oder im Versiche-
rungsschein genannten sonstigen Lebenspartners i.S.d. 
§ 3 Abs. 4 b), wenn diese keine gewerbliche, freiberufli-
che oder sonstige selbständige Tätigkeit mit einem Ge-
samtumsatz von mehr als 10.000 Euro – bezogen auf 
das letzte Kalenderjahr – ausüben. Kein Versiche-
rungsschutz besteht unabhängig von der Umsatzhöhe 
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zu-
sammenhang mit einer der vorgenannten selbständigen 
Tätigkeiten. 

(2) Mitversichert sind: 
a) die minderjährigen und die unverheirateten, nicht in 

einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspartner-
schaft i.S.d. § 3 Abs. 4 b) lebenden volljährigen 
Kinder ohne Altersgrenze, letztere jedoch längstens 
bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf 
Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und 
hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten 
(häusliche Gemeinschaft ist nicht nötig). 
Wartezeiten für Studiengänge, Zeiten zwischen 
zwei Ausbildungsstufen, Grundwehrdienst, freiwilli-
ger Wehrdienst, Zivildienst, freiwilliges soziales 
Jahr gelten als Zeiten, während denen Mitversiche-
rung besteht. 
Darüber hinaus sind Kinder mitversichert, solange 
für diese ein Kindergeld oder Kinderfreibetragsan-
spruch besteht. 
Mitversichert sind ferner die Kinder mitversicherter 
Kinder. 
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b) die in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versiche-
rungsnehmer lebenden, alleinstehenden Elternteile 
oder nicht (mehr) erwerbstätigen Eltern des Versi-
cherungsnehmers, des Ehegatten oder des nicht-
ehelichen Lebenspartners. 

(3) Der Versicherungsschutz umfasst: 
– Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a) 
– Arbeits-Rechtsschutz als Arbeitnehmer (§ 2 b) 
– Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d) 
– Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) 
– Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f) 
– Erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz (2 g) bb) 
– Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h) 
– Straf-Rechtsschutz (§ 2 i) 
– Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten (2 j) 
– Ordnungswidrigkeiten- Rechtsschutz (§ 2 k) 
– Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) (2 l) 
– Rechtsschutz im Betreuungsverfahren (2 m) 
– Familien- und Erb-Rechtsschutz, einschließlich Un-

terhalts-Rechtsschutz bis VS 1.000,-- Euro (2 n) 
(4) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrneh-

mung rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, Er-
werber, Mieter, Leasingnehmer und Fahrer eines Mo-
torfahrzeuges zu Lande, zu Wasser oder in der Luft 
sowie Anhängers. 

(5) Haben der Versicherungsnehmer und / oder der mitver-
sicherte Lebenspartner eine gewerbliche, freiberufliche 
oder sonstige selbständige Tätigkeit mit einem Gesam-
tumsatz von mehr als 10.000 Euro im letzten Kalender-
jahr aufgenommen oder übersteigt deren aus einer sol-
chen Tätigkeit im letzten Kalenderjahr erzielter Gesam-
tumsatz den Betrag von 10.000 Euro, wandelt sich der 
Versicherungsschutz ab Eintritt dieser Umstände in ei-
nen solchen nach § 23 um. 

§ 26 Privat-, Berufs- und Verkehrs- Rechtsschutz fü r 
Nichtselbständige 

(1) Versicherungsschutz besteht für den privaten und 
beruflichen Bereich des Versicherungsnehmers und 
seines ehelichen/eingetragenen oder im Versiche-
rungsschein genannten sonstigen Lebenspartners i.S.d. 
§ 3 Abs. 4 b), wenn diese keine gewerbliche, freiberufli-
che oder sonstige selbständige Tätigkeit mit einem Ge-
samtumsatz von mehr als 10.000 Euro – bezogen auf 
das letzte Kalenderjahr – ausüben. Kein Versiche-
rungsschutz besteht unabhängig von der Umsatzhöhe 
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zu-
sammenhang mit einer der vorgenannten selbständigen 
Tätigkeiten. 

(2) Mitversichert sind: 
a) die minderjährigen und die unverheirateten, nicht in 

einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspartner-
schaft i.S.d. § 3 Abs. 4 b) lebenden volljährigen 
Kinder ohne Altersgrenze, letztere jedoch längstens 
bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf 
Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und 
hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten. 
(häusliche Gemeinschaft ist nicht nötig). 
Wartezeiten für Studiengänge, Zeiten zwischen 
zwei Ausbildungsstufen, Grundwehrdienst, freiwilli-
ger Wehrdienst, Zivildienst, freiwilliges soziales 
Jahr gelten als Zeiten, während denen Mitversiche-
rung besteht. 
Darüber hinaus sind Kinder mitversichert, solange 
für diese ein Kindergeld oder Kinderfreibetragsan-
spruch besteht. 

Mitversichert sind ferner die Kinder mitversicherter 
Kinder. 

b) die in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versiche-
rungsnehmer lebenden, alleinstehenden Elternteile 
oder nicht (mehr) erwerbstätigen Eltern des Versi-
cherungsnehmers, des Ehegatten oder des nicht-
ehelichen Lebenspartners. 

c) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte 
Fahrer und berechtigte Insassen jedes bei Ver-
tragsabschluss oder während der Vertragsdauer 
auf den Versicherungsnehmer, seinen mitversicher-
ten Lebenspartner oder die minderjährigen Kinder 
zugelassenen oder auf ihren Namen mit einem 
Versicherungskennzeichen versehenen oder von 
diesem Personenkreis als Selbstfahrer-
Vermietfahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch 
gemieteten Motorfahrzeuges zu Lande sowie An-
hängers. 

(3) Der Versicherungsschutz umfasst: 
– Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a) 
– Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b) 
– Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d) 
– Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) 
– Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f) 
– Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g) 
– Erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz (2 g) bb) 
– Disziplinar- und Standes- Rechtsschutz (§ 2 h) 
– Straf-Rechtsschutz (§ 2 i) 
– Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten (2 j) 
– Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 k) 
– Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) (2 l) 
– Rechtsschutz im Betreuungsverfahren (2 m) 
– Familien- und Erb-Rechtsschutz, einschließlich Un-

terhalts-Rechtsschutz bis VS 1.000,-- Euro (2 n) 
(4) Es besteht kein Rechtsschutz für die Wahrnehmung 

rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, 
Mieter und Leasingnehmer eines Motorfahrzeuges zu 
Wasser oder in der Luft. 

(5) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die 
vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben, zum Führen des 
Fahrzeugs berechtigt sein und das Fahrzeug muss zu-
gelassen oder mit einem Versicherungskennzeichen 
versehen sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit 
besteht Rechtsschutz nur für diejenigen versicherten 
Personen, die von diesem Verstoß ohne Verschulden 
oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten. Bei grob 
fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen diese 
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-
tung in einem der Schwere des Verschuldens der versi-
cherten Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
Weist die versicherte Person nach, dass ihre Unkennt-
nis nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungs-
schutz bestehen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn 
die versicherte Person oder der Fahrer nachweist, dass 
die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für 
die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer 
obliegenden Leistung ursächlich war. 

(6) Haben der Versicherungsnehmer und/ oder der mitver-
sicherte Lebenspartner eine gewerbliche, freiberufliche 
oder sonstige selbständige Tätigkeit mit einem Gesam-
tumsatz von mehr als 10.000 Euro im letzten Kalender-
jahr aufgenommen oder übersteigt deren aus einer der 
vorgenannten selbständigen Tätigkeit im letzten Kalen-
derjahr erzielter Gesamtumsatz den Betrag von 10.000 
Euro, wandelt sich der Versicherungsschutz ab dem 
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Eintritt dieser Umstände in einen solchen nach § 21 
Absätze 1 und 4 bis 9 – für die auf den Versicherungs-
nehmer zugelassenen oder auf seinen Namen mit ei-
nem Versicherungskennzeichen versehenen Fahrzeuge 
– und § 23 um. Der Versicherungsnehmer kann jedoch 
innerhalb von sechs Monaten nach der Umwandlung 
die Beendigung des Versicherungsschutzes nach § 21 
verlangen. Verlangt er diese später als zwei Monate 
nach Eintritt der für die Umwandlung des Versiche-
rungsschutzes ursächlichen Tatsachen, endet der Ver-
sicherungsschutz nach § 21 erst mit Eingang der ent-
sprechenden Erklärung des Versicherungsnehmers. 

(7) Ist seit mindestens sechs Monaten kein Motorfahrzeug 
zu Lande und kein Anhänger mehr auf den Versiche-
rungsnehmer, seinen mitversicherten Lebenspartner 
oder die minderjährigen Kinder zugelassen oder auf de-
ren Namen mit einem Versicherungskennzeichen ver-
sehen, kann der Versicherungsnehmer verlangen, dass 
der Versicherungsschutz in einen solchen nach § 25 
umgewandelt wird. Eine solche Umwandlung tritt auto-
matisch ein, wenn die gleichen Voraussetzungen vor-
liegen und der Versicherungsnehmer, dessen mitversi-
cherter Lebenspartner und die minderjährigen Kinder 
zusätzlich keine Fahrerlaubnis mehr haben. Werden die 
für die Umwandlung des Versicherungsschutzes ur-
sächlichen Tatsachen dem Versicherer später als zwei 
Monate nach ihrem Eintritt angezeigt, erfolgt die Um-
wandlung des Versicherungsschutzes erst ab Eingang 
der Anzeige. 

§ 27 Landwirtschafts- und Verkehrs-Rechtsschutz 

(1) Versicherungsschutz besteht für den beruflichen Be-
reich des Versicherungsnehmers als Inhaber des im 
Versicherungsschein bezeichneten land- oder forstwirt-
schaftlichen Betriebes sowie für den privaten Bereich 
und die Ausübung nichtselbständiger Tätigkeiten. 

(2) Mitversichert sind 
a) der eheliche/eingetragene oder der im Versiche-

rungsschein genannte sonstige Lebenspartner des 
Versicherungsnehmers i.S.d. § 3 Abs. 4 b), 

b) die minderjährigen Kinder, 
c) die minderjährigen und die unverheirateten, nicht in 

einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspartner-
schaft i.S.d. § 3 Abs. 4 b) lebenden volljährigen 
Kinder ohne Altersgrenze, letztere jedoch längstens 
bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf 
Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und 
hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten. 
(häusliche Gemeinschaft ist nicht nötig). 
Wartezeiten für Studiengänge, Zeiten zwischen 
zwei Ausbildungsstufen, Grundwehrdienst, freiwilli-
ger Wehrdienst, Zivildienst, freiwilliges soziales 
Jahr gelten als Zeiten, während denen Mitversiche-
rung besteht. 
Darüber hinaus sind Kinder mitversichert, solange 
für diese ein Kindergeld oder Kinderfreibetragsan-
spruch besteht. 
Mitversichert sind ferner die Kinder  mitversicherter 
Kinder. 

d) die in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versiche-
rungsnehmer lebenden, alleinstehenden Elternteile 
oder nicht (mehr) erwerbstätigen Eltern des Versi-
cherungsnehmers, des Ehegatten oder des nicht-
ehelichen Lebenspartners. 

e) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte 
Fahrer und berechtigte Insassen jedes bei Ver-
tragsabschluss oder während der Vertragsdauer 

auf den Versicherungsnehmer, seinen mitversicher-
ten Lebenspartner oder die minderjährigen Kinder 
zugelassenen oder auf ihren Namen mit einem 
Versicherungskennzeichen versehenen oder von 
diesem Personenkreis als Selbstfahrer-
Vermietfahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch 
gemieteten Motorfahrzeuges zu Lande sowie An-
hängers, 

f) die im Versicherungsschein genannten, im Betrieb 
des Versicherungsnehmers tätigen und dort wohn-
haften Mitinhaber sowie deren eheli-
che/eingetragene oder im Versicherungsschein ge-
nannte sonstige Lebenspartner i.S.d. § 3 Abs. 4 b). 

g) die im Versicherungsschein genannten, im Betrieb 
des Versicherungsnehmers wohnhaften Altenteiler 
sowie deren eheliche/eingetragene oder im Versi-
cherungsschein genannte sonstige Lebenspartner 
i.S.d. § 3 Abs. 4 b). 

h) die im land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb be-
schäftigten Personen in Ausübung ihrer Tätigkeit für 
den Betrieb. 

(3) Der Versicherungsschutz umfasst: 
– Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a), 
– Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b), 
– Wohnungs- u. Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c) für 

land- oder forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke, 
Gebäude oder Gebäudeteile 

– Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d) 
– Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) 
– Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f) 
– Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g) 
– Erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz (2 g) bb) 
– Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h) 
– Straf-Rechtsschutz (§ 2 i) 
– Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten (2 j) 
– Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 k) 
– Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) (2 l) 
– Rechtsschutz im Betreuungsverfahren (2 m) 
– Familien- und Erb-Rechtsschutz, einschließlich Un-

terhalts-Rechtsschutz bis VS 1.000,-- Euro (2 n) 
(4) Soweit es sich nicht um Personenkraft- oder Kombiwa-

gen, Krafträder oder land- oder forstwirtschaftlich ge-
nutzte Fahrzeuge handelt, besteht kein Rechtsschutz 
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen als Eigen-
tümer, Halter, Erwerber, Mieter und Leasingnehmer von 
Fahrzeugen. (5) Der Fahrer muss bei Eintritt des 
Rechtsschutzfalls die vorgeschriebene Fahrerlaubnis 
haben, zum Führen des Fahrzeugs berechtigt sein und 
das Fahrzeug muss zugelassen oder mit einem Versi-
cherungskennzeichen versehen sein. Bei Verstoß ge-
gen diese Obliegenheit besteht Rechtsschutz nur für 
diejenigen versicherten Personen, die von diesem Ver-
stoß ohne Verschulden oder leicht fahrlässig keine 
Kenntnis hatten. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des 
Verstoßes gegen diese Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens der versicherten Person entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen. Weist die versicherte Person 
nach, dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrlässig war, 
bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn 
die versicherte Person oder der Fahrer nachweist, dass 
die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für 
die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer 
obliegenden Leistung ursächlich war. 
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§ 28 Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz für  
Selbständige 

(1) Versicherungsschutz besteht 
a) für die im Versicherungsschein bezeichnete ge-

werbliche, freiberufliche oder sonstige selbständige 
Tätigkeit des Versicherungsnehmers. 

b) für den Versicherungsnehmer oder eine im Versi-
cherungsschein genannte Person auch im privaten 
Bereich und für die Ausübung nichtselbständiger 
Tätigkeiten. 

(2) Mitversichert sind 
a) der eheliche/eingetragene oder der im Versiche-

rungsschein genannte sonstige Lebenspartner des 
Versicherungsnehmers i.S.d. § 3 Abs. 4 b), 

b) die minderjährigen Kinder, 
c) die minderjährigen und die unverheirateten, nicht in 

einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspartner-
schaft i.S.d. § 3 Abs. 4 b) lebenden volljährigen 
Kinder ohne Altersgrenze, letztere jedoch längstens 
bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf 
Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und 
hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten. 
(häusliche Gemeinschaft ist nicht nötig). 
Wartezeiten für Studiengänge, Zeiten zwischen 
zwei Ausbildungsstufen, Grundwehrdienst, freiwilli-
ger Wehrdienst, Zivildienst, freiwilliges soziales 
Jahr gelten als Zeiten, während denen Mitversiche-
rung besteht. 
Darüber hinaus sind Kinder mitversichert, solange 
für diese ein Kindergeld oder Kinderfreibetragsan-
spruch besteht. 
Mitversichert sind ferner die Kinder mitversicherter 
Kinder. 

d) die in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versiche-
rungsnehmer lebenden, alleinstehenden Elternteile 
oder nicht (mehr) erwerbstätigen Eltern des Versi-
cherungsnehmers, des Ehegatten oder des nicht-
ehelichen Lebenspartners. 

e) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte 
Fahrer und berechtigte Insassen jedes bei Ver-
tragsabschluss oder während der Vertragsdauer 
auf den Versicherungsnehmer, die in Absatz 1 ge-
nannte Person, deren mitversicherte Lebenspartner 
oder deren minderjährige Kinder zugelassenen o-
der auf ihren Namen mit einem Versicherungs-
kennzeichen versehenen oder von diesem Perso-
nenkreis als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vo-
rübergehenden Gebrauch gemieteten Motorfahr-
zeuges zu Lande sowie Anhängers, 

f) die vom Versicherungsnehmer beschäftigten Per-
sonen in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit für 
den Versicherungsnehmer. 

(3) Der Versicherungsschutz umfasst: 
– Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a) 
– Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b) 
– Wohnungs- und Grundstücks- Rechtsschutz (§ 2 c) 

für im Versicherungsschein bezeichnete selbst ge-
nutzte Grundstücke, Gebäude oder Gebäudeteile , 

– Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§2 d) für 
den privaten Bereich, die Ausübung nichtselbständi-
ger Tätigkeiten und im Zusammenhang mit der Ei-
genschaft als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter 
und Leasingnehmer von Motorfahrzeugen zu Lande 
sowie Anhängern, 

– Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) für den 
privaten Bereich, die Ausübung nichtselbständiger 

Tätigkeiten und im Zusammenhang mit der Eigen-
schaft als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter und 
Leasingnehmer von Motorfahrzeugen zu Lande sowie 
Anhängern, 

– Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f) 
– Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g) 
– Erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz (2 g) bb) 
– Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h) 
– Straf-Rechtsschutz (§ 2 i) 
– Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten (2 j) 
– Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 k) 
– Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) (2 l) 
– Rechtsschutz im Betreuungsverfahren (2 m) 
– Familien- und Erb-Rechtsschutz, einschließlich Un-

terhalts-Rechtsschutz bis VS 1.000,-- Euro (2 n) 
(4) Der Wohnungs- und Grundstücks- Rechtsschutz kann 

ausgeschlossen werden. 
(5) Es besteht kein Rechtsschutz für die Wahrnehmung 

rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, 
Mieter und Leasingnehmer eines Motorfahrzeuges zu 
Wasser oder in der Luft. 

(6) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die 
vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben, zum Führen des 
Fahrzeugs berechtigt sein und das Fahrzeug muss zu-
gelassen oder mit einem Versicherungskennzeichen 
versehen sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit 
besteht Rechtsschutz nur für diejenigen versicherten 
Personen, die von diesem Verstoß ohne Verschulden 
oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten. Bei grob 
fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen diese 
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-
tung in einem der Schwere des Verschuldens der versi-
cherten Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
Weist die versicherte Person nach, dass ihre Unkennt-
nis nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungs-
schutz bestehen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn 
die versicherte Person oder der Fahrer nachweist, dass 
die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für 
die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer 
obliegenden Leistung ursächlich war. 

(7) Endet der Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe 
oder Tod des Versicherungsnehmers, wird ihm bzw. 
seinen Erben Versicherungsschutz auch für Rechts-
schutzfälle gewährt, die innerhalb eines Jahres nach 
der Beendigung des Versicherungsvertrags eintreten 
und im Zusammenhang mit der im Versicherungsschein 
genannten Eigenschaft des Versicherungsnehmers 
stehen. 

§ 29 Rechtsschutz für Eigentümer und Mieter von Woh -
nungen und Grundstücken 

(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungs-
nehmer in seiner im Versicherungsschein bezeichneten 
Eigenschaft als 
a) Eigentümer, 
b) Vermieter, 
c) Verpächter, 
d) Mieter, 
e) Pächter, 
f) Nutzungsberechtigter 
von Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen, die 
im Versicherungsschein bezeichnet sind. Einer 
Wohneinheit zuzurechnende Garagen oder Kraftfahr-
zeug - Abstellplätze sind eingeschlossen. 

(2) Der Versicherungsschutz umfasst: 
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– Wohnungs- und Grundstücks- Rechtsschutz (§ 2 c) 
– Steuer- Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) 
– Erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz (2 g) bb) 
– Straf-Rechtsschutz (§ 2 i) 
– Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 k) 
– Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) (2 l) 

Es gelten folgende Klauseln als vereinbart, soweit das 
betreffende Risiko versichert ist: 

– Klausel (Nr. 8) zu §§ 24, 27 ARB CIF 2014 

Rechtsschutz für nicht zulassungspflichtige Sonder-
fahrzeuge und Arbeitsmaschinen 
Abweichend von §§ 24, 27 ARB CIF 2014  erstreckt sich 
der Versicherungsschutz für den Versicherungsnehmer, 
dessen Ehegatten und die minderjährigen Kinder auch auf 
die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in ihrer Eigen-
schaft als Eigentümer, Halter, Fahrer oder Insasse ihrer 
nicht zulassungspflichtigen Sonderfahrzeuge und Arbeits-
maschinen, wobei auch andere berechtigte Fahrer und 
Insassen geschützt sind. 

– Klausel (Nr. 14) zu §§ 25, 26 ARB CIF 2014 

Personen- und Verkehrs-Rechtsschutz für unverheira-
tete Versicherungsnehmer 
(1) Abweichend von §§ 25, 26 Abs. 1 und 2 ARB CIF 2014  

besteht Versicherungsschutz nur für den Versiche-
rungsnehmer sowie die berechtigten Fahrer und Insas-
sen der auf den Versicherungsnehmer zugelassenen 
Fahrzeuge. § 15 ARB CIF 2014 bleibt unberührt. 

(2) Heiratet der Versicherungsnehmer, kann er innerhalb 
von drei Monaten beantragen, dass der Versicherungs-
vertrag ab der Heirat als Familien- und Verkehrs- 
Rechtsschutz im Umfang des § 4 Abs. 1 ARB CIF 2014 
nicht zur Anwendung kommt. Jedoch müssen die in §§ 
25, 26 Abs. 1 ARB CIF 2014 festgelegten Vorausset-
zungen gegeben sein. Für den neuen Beitrag gilt § 11 
Abs. 1 ARB CIF 2014. 

 

 

5. Weitere Bestimmungen 

§ 30 Maklervollmacht 

Der den Beantragungsprozess und den Versicherungsver-
trag betreuende Makler ist bevollmächtigt, Anzeigen und 
Willenserklärungen des Versicherungsnehmers entgegen-
zunehmen und weiterzuleiten. 
Er ist durch den Maklervertrag verpflichtet, diese unverzüg-
lich an den Versicherer weiterzuleiten 

§ 31 Vollmacht des Versicherungsvertreters 

(1) Erklärungen des Versicherungsnehmers 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entge-
genzunehmen, die den Abschluss bzw. den Widerruf 
eines Versicherungsvertrages, ein bestehendes Versi-
cherungsverhältnis einschließlich dessen Beendigung 
sowie Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss 
des Vertrages und während des Versicherungsverhält-
nisses betreffen. 

(2) Erklärungen des Versicherers 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, dem 
Versicherungsnehmer ausgefertigte Versicherungs-
scheine oder deren Nachträge zu übermitteln. 

§ 32 Wechsel des Versicherers 

Der Assekuradeur ist berechtigt, jederzeit, ohne Zustim-
mung des Versicherungsnehmers zur nächsten Hauptfällig-
keit des Versicherungsvertrages, den Versicherer zu wech-
seln. Dies ist jedoch nur bei gleich bleibendem Versiche-
rungsschutz und bei gleich bleibender Prämie/ gleich blei-
bendem Prämiensatz möglich. 
Der Wechsel des Risikoträgers begründet kein Recht auf 
außerordentliche Kündigung und ist dem Versicherungs-
nehmer spätestens innerhalb von 4 Wochen nach erfolgtem 
Wechsel mitzuteilen. 
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Besondere Bedingungen für die Rechtsschutzversicher ung – 
ConceptIF comfort plus (BB RS CIF comfort plus 2018 ) 

(Stand: 06.11.2018) 
 

1. Versicherungssumme 
Die Versicherungssumme gemäß § 6 (1) ARB CIF:PRO 2018 
beträgt 500.000 Euro.  
 
2. Auslandsreisen 
In Ergänzung zu § 6 (1) ARB CIF:PRO 2018 gelten als Gel-
tungsbereich auch die Azoren. 
In Erweiterung zu § 6 (2) ARB CIF:PRO 2018 gilt eine berufli-
che und nicht berufliche Reisezeit außerhalb des in § 6 (1) ARB 
CIF:PRO 2018 genannten Geltungsbereichs von bis zu 8 Wo-
chen mitversichert. 
Ist die Rückreise bis zur Beendigung des Versicherungsschut-
zes aus medizinischen Gründen nicht möglich, verlängert sich 
die Leistungspflicht für entschädigungspflichtige Versicherungs-
fälle über diesen Zeitpunkt hinaus, solange die versicherte 
Person die Rückreise nicht ohne Gefährdung ihrer Gesundheit 
antreten kann, höchstens jedoch 1 Woche nach Wiederherstel-
lung der Reisefähigkeit. 
 
3. Finanzprodukte und Versicherungsverträge 
Abweichend von § 3 (2) f) ARB CIF:PRO 2018 besteht Rechts-
schutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in ursächli-
chem Zusammenhang mit Anlagen aus vermögenswirksamen 
Leistungen sowie steuerlich geförderten Altersvorsorgeproduk-
ten. 
In Ergänzung zu § 3 (2) f) ARB CIF:PRO 2018 besteht kein 
Versicherungsschutz für Widerrufe von oder Widersprüche 
gegen Darlehens-, Lebens- und Rentenversicherungsverträ-
ge(n). Dies gilt selbst dann, wenn der Widerruf oder Wider-
spruch noch nicht erklärt wurde. 
Ausgenommen hiervon sind Darlehens-, Lebens- und Renten-
versicherungsverträge, die zu einer Zeit abgeschlossen oder 
aufgenommen wurden, als bei der vorherigen Versicherung 
Versicherungsschutz gegen dieses Risiko bestand und der 
Wechsel zu uns lückenlos erfolgt ist. 
 
4. Leistungsarten: 
Abweichend zu § 2 ARB CIF:PRO 2018 gilt mitversichert in den 
vereinbarten Formen des Versicherungsschutzes gemäß § 21 
bis § 29 ARB CIF:PRO 2018: 
(1) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht gemäß § 2 d) 
ARB CIF:PRO 2018 für die Wahrnehmung rechtlicher Interes-
sen aus privatrechtlichen Schuldverhältnissen und dinglichen 
Rechten (auch über Internet geschlossene Verträge), soweit 
der Versicherungsschutz nicht in den Leistungsarten a), b) oder 
c) enthalten ist 
a) im privaten und im landwirtschaftlichen Bereich für die 

Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus privatrechtlichen 
Schuldverhältnissenn und dinglichen Rechten; 

b) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus eingegan-
genen Nebengeschäften. Dies sind: 
aa) alle Nebengeschäfte, die einen unmittelbaren Zusam-

menhang mit den Büro-, Praxis-, Betriebs-, oder Werk-
statträumen und deren Einrichtung aufweisen, sowie 
die sich hierauf beziehenden Versicherungsverträge; 

bb) alle sonstigen Versicherungsverträge; 
cc) alle übrigen Produktionsmaschinen, Arbeitsgeräte und 

Hilfsmittel sowie die weiteren zur Gewährleistung des 

Unternehmenszwecks »eingekauften« Dienstleistun-
gen; 

dd) steuerberatende Dienstleistungen sowie 
ee) anwaltliche, sachverständige oder sonstige fachliche 

Beratung oder Vertretung, sofern ein unmittelbarer Zu-
sammenhang mit einem unter aa) bis dd) aufgeführten 
Nebengeschäft gegeben ist.  

Für die unter cc) bis ee) aufgeführten Nebengeschäfte wer-
den die Kosten bis zu einer Versicherungssumme von 
10.000 Euro übernommen. 

(2) Im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten gemäß § 2 e) ARB 
CIF:PRO 2018 im privaten Bereich auch vorgeschaltete Ein-
spruchsverfahren vor deutschen Finanzbehörden bis zu einer 
Versicherungssumme von 1.000 EUR. 
(3) Daten-Rechtsschutz für Selbständige, Firmen und Vereine 
für die gerichtliche Abwehr von Ansprüchen Betroffener nach 
dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) auf Auskunft, Berichti-
gung, Sperrung und Löschung und für die Verteidigung in Ver-
fahren wegen des Vorwurfs einer Straftat oder Ordnungswidrig-
keit gemäß §§ 43, 44 BDSG beschränkt auf den beruflichen 
Bereich. 
(4) In Abänderung von § 2 n) ARB CIF:PRO 2018 Rechtsschutz 
in Ehesachen für die gerichtliche Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen und derjenigen ehelicher oder eingetragener Leben-
spartners in familienrechtlichen Angelegenheiten wegen Schei-
dung bzw. Aufhebung und Scheidungs- bzw. Aufhebungsfolge-
sachen vor deutschen Familiengerichten; die Versicherungs-
summe je Versicherungsfall beträgt 2.500 Euro, es gilt eine 
Wartezeit von 3 Jahren. 
(5) Rechtsschutz in Unterhaltssachen gem. § 2 n) ARB 
CIF:PRO 2018 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in 
familienrechtlichen Streitigkeiten wegen gesetzlicher Unter-
haltspflichten und Angelegenheiten der elterlichen Sorge ein-
schließlich des Aufenthaltsbestimmungsrechts, sofern 
– im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung ein deut-

sches Familiengericht zu entscheiden hätte; 
– der Versicherungsschutz nicht in der Leistungsart l) enthalten 

ist. 
Die Versicherungssumme je Versicherungsfall beträgt 2.000 
Euro, es gilt eine Wartezeit von 1 Jahr. 
(6) Beratungs-Rechtschutz im Betreuungsverfahren bis 2.000 
EUR. 
 
5. Asyl-, Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht 
In Ergänzung zu § 3 ARB CIF:PRO 2018 besteht kein Versiche-
rungsschutz für Streitigkeiten in ursächlichem Zusammenhang 
mit Angelegenheiten aus dem Asyl-, Ausländer- und Staatsan-
gehörigkeitsrecht. 
 
6. Rechtsschutz über die Vergabe von Studienplätzen : 
In Abänderung von § 2 g) bb) ARB CIF:PRO 2018 ist die Versi-
cherungssumme im Verfahren über die Vergabe von Studien-
plätzen auf 1.000 Euro begrenzt, es gilt eine Wartezeit von 3 
Jahren. 
 
7. Mediation 
Abweichend von § 5 (1) d) bb) ARB CIF:PRO 2018 gelten die 
Kosten für Mediationsverfahren bis 3.000 Euro mitversichert. 
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8. Versichererwechsel 
Ergänzend zu § 4 a ARB CIF:PRO 2018 gilt: 
Ist zum Zeitpunkt der Schadenmeldung unklar, ob ein Sach-
schaden während der Gültigkeit dieser Versicherung eingetre-
ten ist oder in die Zuständigkeit der bis dahin bestehenden 
Vorversicherung fällt, werden wir die Schadenbearbeitung nicht 
wegen des fehlenden Nachweises unserer Zuständigkeit ab-
lehnen. 
Können wir uns mit dem Vorversicherer nicht einigen, welche 
Gesellschaft für den Schaden zuständig ist, treten wir im Rah-
men des mit uns vereinbarten Versicherungsschutzes in Vor-
leistung. Dabei leisten wir jedoch nicht mehr, als auch im Falle 
einer unverändert fortgeführten Vorversicherung erbracht wor-
den wäre. Unsere Leistung erbringen wir unter der Vorausset-
zung, dass Sie uns soweit wie möglich bei der Klärung des 
Sachverhaltes unterstützen und Ihre diesbezüglichen Ansprü-
che gegen den Vorversicherer an uns abtreten.  
Sollte sich im Rahmen der Geltendmachung der an uns abge-
tretenen Ansprüche herausstellen, dass der Schaden tatsäch-
lich nicht in unsere Zuständigkeit fiel und der Vorversicherer 
ebenfalls nicht oder nur eingeschränkt zur Leistung verpflichtet 
war, können wir von Ihnen die zu viel erbrachte Leistung zu-
rückverlangen. 
Bleibt hingegen unklar, welche Gesellschaft für den Schaden 
zuständig ist, erbringen wir auch eine sich gegenüber der Vor-
versicherung ergebende Mehrleistung, sofern festgestellt wer-
den kann, dass es zum Zeitpunkt des Abschlusses bei unserer 
Gesellschaft noch keine Anzeichen für einen bereits eingetrete-
nen Schaden gab. 
Uhrzeit bei Versicherungswechsel: 
Um eine Unterbrechung des Versicherungsschutzes zu vermei-
den, beginnt der Versicherungsschutz abweichend von den 
Angaben im Versicherungsschein nicht um 12 Uhr, sondern 
bereits um 0 Uhr, falls die Vorversicherung um 0 Uhr des glei-
chen Tages bzw. um 24 Uhr des Vortages endet. 
 
9. Ausgeschlossene Rechtsverhältnisse 
In Abänderung von § 3 (1) d) aa) ARB CIF:PRO 2018 ist nicht 
ausgeschlossen die Interessenwahrnehmung für Streitigkeiten 
im Zusammenhang mit Anschaffungen, die nicht wesentliche 
Bestandteile des Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudebe-
standteiles werden, z.B. Einbauküchen, Beleuchtungen, Ein-
richtungsgegenstände etc. bis zu 25.000 EUR. 
 
10. Arbeits-Rechtsschutz (sofern im Versicherungssc hein 
vereinbart) 
Abweichend von § 3 (2) c) ARB CIF:PRO 2018 besteht Recht-
schutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Anstel-
lungsverhältnissen gesetzlicher Vertreter juristischer Personen, 
sofern dieser nach § 2 b) bb) oder cc) ARB CIF:PRO 2018 
ausdrücklich eingeschlossen ist. 
Die Versicherungssumme je Versicherungsfall beträgt 10.000 
EUR. Die Wartezeit für den Arbeitsrechtschutz beträgt 3 Mona-
te. 
Im erweiterten Arbeits-Rechtsschutz gilt folgendes mitversi-
chert: 
Arbeitnehmerähnliche Verhältnisse vor Arbeitsgerichten bis zu 
einem Streitwert von 10.000 EUR. 
 
11. Verkehrs-Rechtsschutz (sofern im Versicherungss chein 
vereinbart) 
a) Als Erweiterung zu § 21 ARB CIF:PRO 2018 besteht Versi-

cherungsschutz für den Versicherungsnehmer als Privat-
person 
aa) als Fahrgast, Fußgänger, Radfahrer, als sonstiger 

Teilnehmer  am öffentlichen Verkehr  (z. B. als Reiter, 

Skater) oder als Sporttreibender bei der Ausübung von 
Freizeitsport (z. B. Skifahrer), ohne dass dieser hierbei 
ein Honorar, Preisgeld oder sonstiges Entgelt erhält, 

bb) als Fahrer  jedes Fahrzeugs, das weder ihm gehört, 
noch auf ihn zugelassen oder auf seinen Namen mit ei-
nem Versicherungskennzeichen versehen ist, 

cc) als Eigentümer oder Halter oder Leasingnehmer  je-
des bei Vertragsabschluss oder während der Vertrags-
dauer auf ihn zugelassenen, vorübergehend zugelas-
senen oder auf seinen Namen mit einem Versiche-
rungskennzeichen versehenen Motorfahrzeugs zu Lan-
de, zu Wasser und in der Luft sowie als Mieter  jedes 
von ihm als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vorüber-
gehenden Gebrauch gemieteten Motorfahrzeugs zu 
Lande, zu Wasser und in der Luft sowie von Anhä-
ngern; 

dd) auch für Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser und in 
der Luft, die im Eigentum des Versicherungsnehmers 
stehen oder deren Erwerb zum nicht nur vorüberge-
henden Eigengebrauch bezweckt wird, aber auf Dritte 
zugelassen oder nicht mit einem auf den Namen des 
Versicherungsnehmers lautenden Versicherungskenn-
zeichen versehen sind; 

ee) für alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte 
Fahrer oder berechtigte Insassen dieser Motorfahrzeu-
ge; in der Leistungsart Rechtsschutz im Vertrags- und 
Sachenrecht umfasst der Versicherungsschutz zusätz-
lich die Versicherungsverträge, die Dritte für die Fahr-
zeuge des Versicherungsnehmers abschließen. 

b) Sofern der Verkehrs-Rechtsschutz für den Versicherungs-
nehmer als Privatperson geschlossen wird, 
aa) kann der Versicherungsschutz auch vereinbart werden 

für die Familie des Versicherungsnehmers in deren Ei-
genschaft gemäß § 21 (7) a) bis d) ARB CIF:PRO 2018 
als Fahrer, Fahrgast, Fußgänger und Radfahrer, sowie 
alle auf den zur Familie zählenden Personenkreis an-
gemeldeten oder auf deren Namen mit einem Versiche-
rungskennzeichen versehenen Motorfahrzeugs zu Lan-
de. Zur Familie zählen der eheliche/eingetragene oder 
im Versicherungsschein genannte sonstige Lebens-
partner des Versicherungsnehmers, die minderjährigen 
Kinder sowie die unverheirateten, nicht in eingetragener 
oder sonstiger Lebenspartnerschaft lebenden volljähri-
gen Kinder, letztere jedoch längstens bis zu dem Zeit-
punkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte 
berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungs-
bezogenes Entgelt erhalten. 

bb) gilt kein Versicherungsschutz für Fahrzeuge gemäß § 
21 (2) und (3) ARB CIF:PRO 2018, die gewerblich ge-
nutzt werden, soweit es sich nicht um Pkw, Kombi oder 
Krafträder handelt. 

 
12. Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit 
In Erweiterung zu § 12 (5) (1) ARB CIF 2018 gilt: Wird der 
Versicherungsnehmer während der Laufzeit des Vertrages, 
ohne eigenes Verschulden arbeitslos ( bei Selbstständigen 
Beantragung einer Insolvenz), kann die Versicherung auf An-
trag des Versicherungsnehmers für die Dauer der Arbeitslosig-
keit, längstens für 12 Monate, betragsfrei gestellt werden. Vo-
raussetzung für die Beitragsbefreiung ist, dass ein entspre-
chender Nachweis für die Arbeitslosigkeit (z.B. Bescheid des 
Arbeitsamtes) vorgelegt wird. 
 
13 Prämienanpassungsklausel 
a) Der Versicherer ist berechtigt, die Kalkulation für bestehen-

de Verträge jährlich zu überprüfen. Dabei ist außer der bis-
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herigen Schadenentwicklung einer ausreichend großen 
Zahl von Risiken, die die gleichen Tarifmerkmale aufwei-
sen, auch die voraussichtliche künftige Schaden- und Kos-
tenentwicklung des Versicherers zu berücksichtigen. Dabei 
sind die anerkannten Grundsätze der Versicherungsma-
thematik anzuwenden. Die sich aufgrund der Neukalkulati-
on ergebenden Prämienanpassungen gelten ab Beginn des 
nächsten Versicherungsjahres für bestehende Verträge. 

b) Die Prämien dürfen nach der Anpassung nicht höher sein, 
als die Prämien für neu abzuschließende Verträge, sofern 
diese Tarife die gleichen Tarifmerkmale sowie den gleichen 
Deckungsumfang aufweisen. 

c) Die Prämienanpassungen, die sich aus der Neukalkulation 
ergeben, werden dem Versicherungsnehmer spätestens ei-
nen Monat vor Inkrafttreten mitgeteilt. 

d) Der Versicherungsnehmer hat im Falle einer sich hieraus 
ergebenen Prämienerhöhung das Recht den Versiche-
rungsvertrag mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung zu kündigen. 
Die Kündigung muss innerhalb eines Monats nach Eingang 
der Mitteilung über die Prämienerhöhung erfolgen. 

 
14. Summen- und Bedingungsdifferenzdeckung 
Beantragt ein Kunde Anschlussversicherungsschutz mit Sum-
men- und Bedingungsdifferenzdeckung für die Rechtschutzver-
sicherung und besteht zu diesem Zeitpunkt noch ein anderwei-
tig gültiger auslaufender Rechtsschutzvertrag, so besteht eine 
Summen- und Bedingungsdifferenzdeckung unter folgenden 
Voraussetzungen und Bedingungen:  
Soweit der beantragte und dokumentierte Versicherungsschutz 
des künftigen Vertrages über den der anderen noch bestehen-
den Rechtsschutzversicherung hinausgeht, gewährt der Versi-
cherer dem Versicherungsnehmer Summen- und Bedingungs-
differenzdeckung für solche Ereignisse, die zukünftig über den 
Anschlussversicherungsschutz gedeckt wären im Rahmen der 
vereinbarten Versicherungssummen und Sublimits für die ver-
einbarten Deckungserweiterungen des Anschlussvertrages. 
a) Eine Leistung aus der Summen- und Bedingungsdifferenz-

deckung erfolgt im Anschluss an die anderweitig bestehen-
de Rechtsschutzversicherung.  

b) Die Deckung aus der bestehenden Rechtsschutzversiche-
rung geht ausnahmslos diesem Vertrag vor.  

c) Die in diesem Differenzvertrag vereinbarten Selbstbeteili-
gungen und die hier genannten Bedingungen bilden den 
Rahmen für gleichartige Leistungen aus allen Versiche-
rungsverträgen zusammen.  

d) Leistet der Versicherer aus einer anderen Rechtsschutzver-
sicherung nicht, weil der Versicherungsnehmer mit der Zah-
lung des Beitrages im Verzug war oder eine Obliegenheit 
verletzt wurde, so wird dadurch der Umfang der Summen- 
und Bedingungsdifferenzdeckung nicht vergrößert.  

Der Versicherungsschutz für die Summen- und Bedingungsdif-
ferenzdeckung gilt längstens für 12 Monate ab Antragseingang 
und endet automatisch mit dem Beginn des endgültigen Versi-
cherungsvertrages. Er entfällt grundsätzlich rückwirkend ab 
Beginn, wenn der endgültige Vertrag gleich aus welchem Grund 
oder wessen Verschulden nicht zustande kommt. Sollte dieser 
Fall eintreten, so kann zudem der Differenzbeitrag für den 
Zeitraum des Differenzversicherungsschutzes anteilig auf Basis 
des nicht zustande gekommenen Anschlussvertrages erhoben 
werden.  
Beide Vertragsparteien haben das Recht, die Summen- und 
Bedingungsdifferenzdeckung während der Laufzeit mit Monats-
frist zu kündigen.  

Bei Eintritt eines Versicherungsfalles hat der Versicherungs-
nehmer unverzüglich 
– den Versicherungsfall dem Versicherer anzuzeigen, sofern 

bereits für den Versicherungsnehmer erkennbar ist, dass der 
anderweitige Versicherer nicht oder teilweise leistet. 

– den Versicherungsfall dem Versicherer spätestens dann 
anzuzeigen, wenn der anderweitige Versicherer den Versi-
cherungsschutz ganz oder teilweise versagt hat.  

Der Versicherungsnehmer hat im Übrigen jede zumutbare 
Untersuchung über Ursachen und Höhe des Schadens und 
über die Versicherungspolice sowie die Versicherungsbedin-
gungen und den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestat-
ten, jede hierzu dienliche Auskunft und Vollmacht zu erteilen 
oder erteilen zu lassen und Belege beizubringen. Das gilt ins-
besondere für Nachweise und Leistungen anderer Versicherer. 
Ansonsten muss der Versicherungsschutz entfallen. 
 
15. Senioren-Rechtsschutz 
Sofern der Versicherungsnehmer das 55. Lebensjahr vollendet 
hat und im Rechtsschutz nach §§ 25, 26 ARB CIF:PRO 2018 
der Senioren-Rechtsschutz im Versicherungsschein dokumen-
tiert wurde 
(1) gilt zusätzlich mitversichert:  
– Vereins-Rechtsschutz im unmittelbaren Zusammenhang mit 

Beitrags- oder Bestandsstreitigkeiten aus der Mitgliedschaft in 
einem eingetragenen Verein, dessen satzungsgemäßer 
Zweck die Förderung von Freizeitsport, Musik oder Gesang 
ist; 

– Rechtsschutz im Betreuungsverfahren nach § 2 m) ARB 
CIF:PRO 2018. 

(2) übernimmt der Versicherer zusätzlich zu den versicherten 
Kosten die gesetzlichen Fahrtkosten und Abwesenheitsgelder 
Ihres Rechtsanwalts für einen Besuch bei Ihnen in einem Kran-
kenhaus in Deutschland, wenn Ihr Rechtsanwalt in dem Land-
gerichtsbezirk, in dem das Krankenhaus liegt, zugelassen ist 
und sein Besuch zur Vermeidung von Rechtsnachteilen erfor-
derlich ist. 
 
16. Single-Rechtsschutz 
Sofern im Rechtsschutz nach §§ 25, 26 ARB CIF:PRO 2018 der 
Single-Rechtsschutz im Versicherungsschein dokumentiert 
wurde, gilt folgendes: 
Abweichend zu §§ 25 (1), 26 (1) ARB CIF:PRO 2018 besteht 
Versicherungsschutz nur für den Versicherungsnehmer.  
 
17. Leistungsgarantie und Geltung von Leistungsverb esse-
rungen 
a) Der Versicherer garantiert, dass die dieser Rechtsschutz-

versicherung zugrunde liegenden Bedingungen ausschließ-
lich zum Vorteil des Versicherungsnehmers von den durch 
den Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV) 
empfohlenen Bedingungen (ARB 2012, Stand: April 2018) 
abweichen. 

b) Der Versicherer garantiert weiterhin, dass die dieser 
Rechtsschutzversicherung zugrunde liegenden Bedingun-
gen ausschließlich zum Vorteil des Versicherungsnehmers 
von den Empfehlungen des Arbeitskreises Beratungspro-
zesse zum jeweils aktuellen Stand abweichen. 

c) Künftige Verbesserungen des Umfanges des Versiche-
rungsschutzes der Mindeststandards, die über den Umfang 
der vorliegenden Bedingungen hinausgehen, gelten auto-
matisch für diesen Vertrag. 

 



 

 
- 28 - 

 

S
S

R
-C

IF
p

ro
-0

5
.2

0
1

8
/0

1
 

 

 
 
 

 
 
 

Spezial-Straf-Rechtsschutz 
in Ergänzung zu §§ 25, 26 ARB CIF:PRO 2018 

 
§ 1 Gegenstand 

(1) Der Versicherer trägt die unter § 5 aufgeführten Kosten in 
Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie in standes- 
und disziplinarrechtlichen Verfahren, wenn im Zusammen-
hang mit der im Versicherungsvertrag genannten Tätigkeit 
oder eines darauf bezogenen Ehrenamtes bzw. eines beruf-
lichen oder privaten Tuns oder Unterlassens des Versicher-
ten in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die-
se ermittelt wird, Versicherte beschuldigt oder als Zeugen 
vernommen werden oder standes- oder disziplinarrechtliche 
Verfahren gegen Versicherte eingeleitet werden. 

(2) Geht es in Strafverfahren um eine Straftat, deren fahrlässi-
ge Begehung nicht strafbar ist, besteht mit Ausnahme der 
Kosten für den Zeugenbeistand - § 5 (2)b) – nur dann Ver-
sicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer selbst 
betroffen ist oder der Rechtsschutzgewährung zustimmt 
und es nicht um ein Verbrechen (ausgenommen jedoch 
Vorwürfe gemäß § 370 a AO) geht. 

(3) Soweit in den Bestimmungen nichts anderes geregelt ist, 
gelten für den Versicherungsschutz die §§ 4-20 ARB 
CIF:PRO 2018. 

§ 2 Versicherte 

(1) Versicherungsschutz besteht für die Versicherten. Versi-
cherte sind der Versicherungsnehmer und die im Versiche-
rungsvertrag genannten sonstigen natürlichen oder juristi-
schen Personen. Seine gesetzlichen Vertreter und sämtli-
che Betriebsangehörige einschließlich der Betriebsärzte, 
Praktikanten und Leiharbeiter sind bei Verstößen, die sie in 
Ausübung ihrer dienstlichen Verrichtung für den Versiche-
rungsnehmer begehen oder begangen haben sollen eben-
falls mitversichert 
Für Betriebsangehörige besteht Versicherungsschutz auch, 
soweit sie im Betrieb des Versicherungsnehmers tätig wer-
den in der Eigenschaft als Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
(gemäß Arbeitssicherheitsgesetz), Sicherheitsbeauftragte 
(gemäß § 719 RVO), Immissionsschutzbeauftragte, Daten-
schutzbeauftragte, Strahlenschutzbeauftragte, Beauftragte 
für Gewässerschutz und/oder Abfallbeseitigung und der-
gleichen. 
Für Ärzte besteht Versicherungsschutz auch bei Erste-Hilfe-
Leistungen. Versicherungsschutz erhalten auch die aus den 
Diensten des Versicherungsnehmers ausgeschiedenen 
Personen für Rechtsschutzfälle, die sich auf ihrer früheren 
Tätigkeit für den Versicherungsnehmer ergeben, solange 
der Versicherungsnehmer der Rechtsschutzgewährung zu-
stimmt. 
Niederlassungen (Betriebsstätten einschließlich Lager, Ver-
kaufsbüro und dergleichen) sind mitversichert, soweit sie 
nicht rechtlich selbständig sind. 

(2) Die den Versicherungsnehmer betreffenden Bestimmungen 
gelten sinngemäß auch für die übrigen Versicherten. Der 
Versicherungsnehmer kann jedoch widersprechen, wenn 
ein anderer Versicherter Rechtsschutz verlangt. 

(3) Ändert sich die versicherte Tätigkeit oder wird diese dadurch 
beendet, dass der Versicherungsnehmer in einer anderen 
nach diesen Versicherungsbedingungen versicherbaren Ei-

genschaft bei derselben oder einer anderen juristischen 
Person tätig wird, erstreckt sich der Versicherungsschutz 
auch auf die neue Tätigkeit. Eine neue Tätigkeit ist dem 
Versicherer innerhalb einer Frist von drei Monaten anzuzei-
gen. 
Sofern die neue Tätigkeit nach dem Tarif des Versicherers 
aber nicht übernommen wird, hat der Versicherer das 
Recht, den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis-
nahme mit einer Frist von einem Monat zu kündigen. 
Beruht eine verspätete Anzeige auf grober Fahrlässigkeit, 
kann der Versicherer je nach der Schwere des Verschul-
dens des VN entsprechend die Leistung im Verhältnis kür-
zen. 
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass die verspätete 
Meldung nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versiche-
rungsschutz uneingeschränkt bestehen. 

§ 3 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten 

(1) Bei Straftaten entfällt rückwirkend der Versicherungsschutz, 
wenn der Versicherte rechtskräftig wegen Vorsatzes verur-
teilt wird. Der Versicherte ist dann verpflichtet, den Versi-
cherer die Kosten zu erstatten, der dieser für die Verteidi-
gung wegen des Vorwurfs eines vorsätzlichen Verhaltens 
getragen hat. 

(2) Versicherungsschutz besteht nicht in Straf- und Ordnungs-
widrigkeitenverfahren, wenn es 

a) ausschließlich darum geht, als Führer von Kraftfahrzeugen 
eine verkehrsrechtliche Bestimmung für den Straßenverkehr 
verletzt zu haben; 
b) darum geht, eine Vorschrift des Kartellrechts sowie eine 
andere Straf- oder Ordnungswidrigkeitenvorschrift verletzt zu 
haben, welche in unmittelbarem Zusammenhang mit Kartellver-
fahren verfolgt wird. 
(3) Der sonst weltweit gewährte Versicherungsschutz ist für als 

Gewerbetreibende/Selbstständige Versicherte auf den örtli-
chen Geltungsbereich des § 6 (1) ARB CIF:PRO 2018 be-
schränkt. 

§ 4 Voraussetzungen für den Anspruch auf Rechtsschu tz 

Anspruch auf Rechtschutz besteht nach Eintritt eines Rechts-
schutzfalls innerhalb des vereinbarten Zeitraums. 
(1) Als Rechtsschutzfall für die Straf- und Ordnungswidrigkei-

tenverfahren gilt die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens 
gegen den Versicherten. Als eingeleitet gilt ein Ermittlungs-
verfahren, wenn es bei der zuständigen Behörde als sol-
ches verfügt ist. 

(2) Als Rechtsschutzfall für den Zeugenbeistand gilt die mündli-
che oder schriftliche Aufforderung an den Versicherten zur 
Zeugenaussage. 

(3) Als Rechtsschutzfall für die standes- und disziplinarrechtli-
chen Verfahren gilt die Einleitung eines standes- oder dis-
ziplinarrechtlichen Verfahrens gegen den Versicherten. 

(4) Wird in demselben Ermittlungsverfahren gegen mehrere 
Versicherte ermittelt oder werden in demselben Ermittlungs-
, Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren mehrere Versi-
cherte zur Zeugenaussage aufgefordert, handelt es sich um 
denselben und nicht um jeweils einen neuen Rechtsschutz-
fall. 



 
- 29 - 

 

S
S

R
 C

IF
p

ro
 0

5
.2

0
1

8
/0

1
 

(5) Endet der Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe des 
Versicherungsnehmers, wird dem Versicherten Versiche-
rungsschutz auch für Rechtsschutzfälle gewährt, die inner-
halb von drei Jahren nach Beendigung des Versicherungs-
vertrags eintreten und im Zusammenhang mit der im Versi-
cherungsvertrag genannten Tätigkeit des Versicherungs-
nehmers stehen. 

§ 5 Leistungsumfang 

Der Versicherer trägt 
(1) Verfahrenskosten 

Die dem Versicherten auferlegten Kosten der versicherten 
Verfahren einschließlich Strafvollstreckungsverfahren. 

(2) Rechtsanwaltskosten 
Im Rahmen der versicherungsvertraglichen Vereinbarungen 
die angemessene Vergütung sowie die üblichen Auslagen 
eines vom Versicherten beauftragten Rechtsanwaltes für 
a) Die Verteidigung des Versicherten in Straf- und Ord-

nungswidrigkeitenverfahren einschließlich Strafvollstre-
ckungsverfahren; 

b) den Zeugenbeistand in Straf- und Ordnungswidrigkei-
tenverfahren, wenn der Versicherte als Zeuge vernom-
men wird und die Gefahr einer Selbstbelastung ange-
nommen werden muss; 

c) eine verwaltungsrechtliche Tätigkeit des Rechtsanwalts, 
welche dazu dient, die Verteidigung in eingeleiteten 
Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, die vom 
Versicherungsschutz erfasst werden, zu unterstützen; 

d) die Verteidigung des Versicherten in standes- und dis-
ziplinarrechtlichen Verfahren. 

Die Angemessenheit der zwischen dem Rechtsanwalt und 
dem Versicherten vereinbarten Vergütung prüft der Versi-
cherer in entsprechender Anwendung von § 4 Absatz 4 des 
Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG). Nach dieser 
Vorschrift kann eine mit dem Rechtsanwalt vereinbarte 
Vergütung, die unter Berücksichtigung aller Umstände un-
angemessen hoch ist, auf den angemessenen Betrag ge-
kürzt werden. 
Für die außergerichtliche Interessenwahrnehmung entstan-
dene Rechtsanwaltskosten gelten insbesondere als unan-

gemessen, wenn diese je Versicherungsfall und versicher-
ter Person das 20-fache der gesetzlichen Höchstgebühr 
überschreiten. 

(3) Reisekosten des Rechtsanwalts 
Für notwendige Reisen des Rechtsanwalts des Versicher-
ten an den Ort des zuständigen Gerichts oder den Sitz der 
für den vom Versicherungsschutz erfassten Verfahren zu-
ständigen Behörde. Die Reisekosten werden bis zur Höhe 
der für Geschäftsreisen von deutschen Rechtsanwälten gel-
tenden Sätze übernommen. 

(4) Sachverständigenkosten 
Im Rahmen der versicherungsvertraglichen Vereinbarungen 
die angemessenen Kosten der vom Versicherten in Auftrag 
gegebenen Sachverständigengutachten, die für seine Ver-
teidigung in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren er-
forderlich sind. 

(5) Reisekosten der Versicherten ins Ausland 
Die Reisekosten des Versicherten für Reisen an den Ort 
des zuständigen ausländischen Gerichts, wenn dieses das 
persönliche Erscheinen der Person angeordnet hat. Die 
Reisekosten werden bis zur Höhe der für Geschäftsreisen 
von deutschen Rechtsanwälten geltenden Sätze übernom-
men. 

(6) Übersetzungskosten 
Der Versicherer sorgt für die Übersetzung der für die Ver-
teidigung und den Zeugenbeistand im Ausland notwendi-
gen schriftlichen Unterlagen und trägt die dabei anfallenden 
Kosten sowie die Kosten eines notwendigen Übersetzers 
(Dolmetschers). 

(7) Nebenklagen 
Die gesetzliche Vergütung des für den gegnerischen Ne-
benkläger tätigen Rechtsanwalts, soweit der Versicherte 
durch deren Übernahme eine Einstellung des gegen ihn 
anhängigen Strafverfahrens erreicht hat, obwohl ein hinrei-
chender Tatverdacht fortbestand. 

(8) Firmenstellungnahme 
Die angefallenen Kosten, damit gegebenenfalls durch eine 
Firmenstellungnahme die Ausweitung des Ermittlungsver-
fahrens auf Betriebsangehörige vermieden werden kann. 

 



 

 

 
D

S
H

-C
IF

p
ro

-Z
U

R
-0

5
.2

0
1

8
/0

1
 

 
Datenschutzhinweise zur Antrags- und Vertragsbearbe itung 

Stand: 25.05.2018 
 
Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Zurich Insurance plc 
Niederlassung für Deutschland und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte. Ist der Versicherungsnehmer 
nicht der Beitragszahler, richten sich die folgenden Informationen auch an den Beitragszahler und die versicherten Personen.

 
1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 
 
ConceptIF Pro GmbH 
Barmbeker Str. 2-6 
22303 Hamburg 
Tel: +49 (0)40 - 69 63 55-0 
Fax: +49 (0)40 - 69 63 55-109 
E - Mail: pro@conceptif.de 
 
als Assekuradeur 
 
für die  
 
Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland, 
Platz der Einheit 2 
60327 Frankfurt am Main 
Tel: +49 (0)69-7115-0 
Fax: +49 (0)69-7115-3358 
E - Mail: datenschutz@zurich.com 
 
als Risikoträger (Versicherer).  
 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post 
unter der o.g. Adresse mit dem Zusatz – Datenschutzbeauf-
tragter – oder per E-Mail unter: info@dsb-keeve.de. 
 
2. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbei-
tung 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter 
Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSG-
VO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der daten-
schutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versiche-
rungsvertragsgesetzes (VVG), sowie aller weiteren maß-
geblichen Gesetze. 
 
Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benöti-
gen wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den 
Abschluss des Vertrages und zur Einschätzung des von 
uns zu übernehmenden Risikos. Kommt der Versiche-
rungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur 
Durchführung des Vertragsverhältnisses, z.B. zur Policie-
rung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden 
benötigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein Versiche-
rungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist. 
 
Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versiche-
rungsvertrages ist ohne die Verarbeitung Ihrer pers o-
nenbezogenen Daten nicht möglich. 
 
Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen 
Daten zur Erstellung von versicherungsspezifischen Statis-
tiken, z.B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfül-
lung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. 
 
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezo-
gener Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist 
Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit dafür besondere Katego-
rien personenbezogener Daten (z.B. Ihre Gesundheitsdaten 

bei Abschluss eines Unfallversicherungsvertrages) erforder-
lich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) 
i.V.m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen 
Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 
2 j) DSGVO i.V.m. § 27 BDSG. 
 
Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen 
von uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSG-
VO). Dies kann insbesondere erforderlich sein: 
- zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-

Betriebs einschließlich Tests 
- zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsproduk-

te und für andere Produkte von Kooperationspartnern 
sowie für Markt- und Meinungsumfragen, 

- zur Risikosteuerung innerhalb des Unternehmens, 
- zur Kundenzufriedenheitsbefragung 
- zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von 

Prozessen, Dienstleistungen und Produkten. 
 
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen 
Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B. 
aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtli-
cher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht. 
Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem 
Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i.V.m. Art. 6 
Abs. 1 c) DSGVO. 
 
Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben 
nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie 
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor 
informieren. 
 
3. Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse 
Wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse zur Kenntnis bringen, 
speichern wir diese und nutzen sie ggf. für die weitere 
Kommunikation zu dem betreffenden Vorgang, sofern Sie 
dieser Nutzung nicht widersprechen. 
 
4. Kategorien von Empfängern der personenbezogenen 
Daten 
Rückversicherung: 
Von uns für den Versicherer übernommene Risiken versi-
chern wir bei speziellen Versicherungsunternehmen (Rück-
versicherer) über einen Rückversicherungsmakler. Dafür 
kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schaden-
daten an einen Rückversicherer zu übermitteln, damit 
dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versi-
cherungsfall machen kann. Der jeweilige Rückversicherer 
erhält keine personenbezogenen Daten. 
 
Vermittler: 
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von 
einem Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler 
die zum Abschluss und zur Durchführung des Vertrages 
benötigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch 
übermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie 
betreuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu 
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Ihrer Betreuung und Beratung in ihren Versicherungs- und 
Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen. 
 
Dienstleister: 
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und 
gesetzlichen Pflichten zum Teil unterschiedlicher Dienstleis-
ter. 
 
Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer 
und Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende 
Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie der Übersicht 
im Anhang sowie in der jeweils aktuellen Version auf unse-
rer Internetseite unter www.conceptif.de unter der Rubrik 
Datenschutz entnehmen. 
 
5. Dauer der Datenspeicherung 
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für 
die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. 
Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten 
für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen 
unser Unternehmen geltend gemacht werden können (ge-
setzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jah-
ren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, 
soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. 
Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten 
ergeben sich, unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, 
der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. Die 
Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahre. 
 
6. Betroffenenrechte 
Sie können unter der o.g. Adresse Auskunft über die zu 
Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber 
hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die 
Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. 
Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe 
der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen. 
 

Widerspruchsrecht 
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer perso -
nenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu 
widersprechen. 
 
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter  
Interessen, können Sie dieser Verarbeitung widerspr e-
chen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Grün de 
ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen. 

 
Beschwerderecht 
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an 
den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder Daten-
schutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige 
Datenschutzaufsichtsbehörde ist: 
 
Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit: Prof. Dr. Johannes Caspar, Klosterwall 6 
(Block C), 20095 Hamburg 
 
7. Entfällt 
 
8. Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer 
Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertra-
ges (z. B. zur Mitnahme eines Schadensfreiheitsrabattes) 
bzw. Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls über-
prüfen und bei Bedarf ergänzen zu können, kann im dafür 
erforderlichen Umfang ein Austausch von personenbezo-

genen Daten mit dem von Ihnen im Antrag benannten 
früheren Versicherer erfolgen. 
 
9. Bonitätsauskünfte 
Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen 
notwendig ist, fragen wir z.B. bei der Schufa oder Creditre-
form Informationen zur Beurteilung Ihres allgemeinen Zah-
lungsverhaltens ab. Weitere Hinweise können Sie der 
Dienstleisterliste im Anhang sowie in der jeweils aktuellen 
Version auf unserer Internetseite entnehmen. 
 
10. Datenübermittlung in ein Drittland 
Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister au-
ßerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) über-
mitteln, erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem Drittland 
durch die EU-Kommission ein angemessenes Daten-
schutzniveau bestätigt wurde oder andere angemessene 
Datenschutzgarantien (z.B. verbindliche unternehmensin-
terne Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertrags-
klauseln) vorhanden sind. Detaillierte Information dazu 
sowie über das Datenschutzniveau bei unseren Dienstleis-
tern in Drittländern finden Sie ggf. auf unserer Dienstleister-
liste.  
 
11. Automatisierte Einzelfallentscheidungen 
Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, zu denen wir Sie bei 
Antragstellung befragen, entscheiden wir vollautomatisiert 
etwa über das Zustandekommen oder die Kündigung des 
Vertrages, mögliche Risikoausschlüsse oder über die Höhe 
der von Ihnen zu zahlenden Versicherungsprämie. 
 
Aufgrund Ihrer Angaben zum Versicherungsfall, der zu 
Ihrem Vertrag gespeicherten Daten [sowie ggf. von Dritten 
hierzu erhaltenen Informationen] entscheiden wir vollauto-
matisiert über unsere Leistungspflicht. Die vollautomatisier-
ten Entscheidungen beruhen auf vom Unternehmen vorher 
festgelegten Regeln zur Gewichtung der Informationen: 
 
Wir können automatisierte Entscheidungsprozesse in der 
Kompositversicherung einsetzen. Je nach Vertragsdauer 
und Schadenhäufigkeit erfolgt eine automatisierte Vertrags-
kündigung, die mit einem Angebot zur Vertragsfortführung 
mit Vereinbarung eines Selbstbehaltes oder eines Risiko-
ausschlusses (bspw. für Leitungswasserschäden) verbun-
den sein kann. In diesen Fällen haben Sie das Recht, die 
Entscheidung anzufechten, Ihren eigenen Standpunkt 
geltend zu machen und eine Überprüfung der Entscheidung 
durch unsere Mitarbeiter zu verlangen. 
 
Aktualisierung der Datenschutzhinweise: 
Die Datenschutzhinweise werden bei Bedarf aktualisiert 
und können Sie unserer Internetseite: www.conceptif.de 
unter der Rubrik Datenschutz entnehmen. 
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Übersicht der Dienstleister der ConceptIF Pro GmbH in Verbindung mit der Zurich 
Gruppe Deutschland als Risikoträger   Stand: 25.05.2018 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit den Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen 
Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft und der von Ihnen gegebenenfalls im Rahmen Ihres Versicherungsantrags oder der 
Leistungsbearbeitung abgegebenen Einwilligung in die Erhebung und Verwendung von Gesundheitsdaten und Schweigepflichtentbindungs-
erklärung. Dies beinhaltet auch die Weitergabe von Daten an Dienstleister, soweit dies für Erbringung der Dienstleistung erforderlich ist. 
Diese Liste nennt solche Dienstleister sowie Kategorien von Dienstleistern. Dienstleister bzw. Dienstleisterkategorien, die hierzu Gesund-
heitsdaten erhalten könnten, sind mit 1) gekennzeichnet. 
Einzelne Dienstleister können auch außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums niedergelassen sein. Eine Datenübermittlung an solche 
Dienstleister kann zum Beispiel erfolgen, wenn dies zwingend zur Erfüllung des mit Ihnen geschlossenen Vertrags erforderlich ist. Im Übri-
gen erfolgt eine solche Übermittlung nur, wenn das angemessene Datenschutzniveau am Sitz des Dienstleisters durch einen Angemessen-
heitsbeschluss der Europäischen Kommission (wie z. B. im Fall der Schweiz) oder durch geeignete Garantien, insbesondere den Abschluss 
der von der Europäischen Kommission erlassenen Standard-Datenschutzklauseln (diese können Sie bei uns erfragen), gewährleistet ist. 
Dienstleister bzw. Kategorien mit Sitz außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums sind mit 2) gekennzeichnet. 
 

An der zentralisierten Datenverarbeitung der Stammd aten teilnehmende Konzerngesellschaften  
 

ADAC Autoversicherung AG DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft 
Deutscher Pensionsfonds Aktiengesellschaft Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft 
Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland  

Dienstleister, die für o. g. Konzerngesellschaften tätig werden und bei denen die Datenverarbeitung Ha uptgegenstand der Tätigkeit ist  
 

Dienstleister  Gegenstand der Beauftragung  
ConceptIF AG Vertragsbearbeitung/-verwaltung, Abrechnung 
Bonnfinanz Aktiengesellschaft für Vermögensberatung und Vermittlung1) Versicherungsvertrieb 
DEUTSCHER HEROLD Aktiengesellschaft1) Zentrale Dienstleistungen (z. B. Recht & Steuern, Revision) 
TDG Tele Dienste GmbH1) Kundenservice (z. B. Telefonie) 
Zürich Beteiligungs-Aktiengesellschaft (Deutschland)1) Zentrale Dienstleistungen (z. B. Recht & Steuern, Revision) 
Zurich Kunden Center GmbH1) Kundenservice (z. B. Telefonie) 
Zurich Service GmbH1) Risikoprüfung, Vertragsverwaltung, Versicherungsvertrieb 

und Leistungsfallbearbeitung sowie IT-Dienstleistungen 
Dienstleister, die für Zurich Insurance plc Niederl assung für Deutschland (1. – 4.) sowie die DA Deuts che Allgemeine Versicherung 
Aktiengesellschaft (3. – 4.) tätig werden und bei d enen die Datenverarbeitung Hauptgegenstand der Täti gkeit ist  
 

Dienstleister  Gegenstand der Beauftragung  
1. DKV Deutsche Krankenversicherung AG1) Leistungsfallbearbeitung in der Auslandsreise-Krankenversicherung 
2. Rheinland Versicherungs AG1) Leistungsfallbearbeitung in der Restkreditversicherung mit einge- 

schlossener Zusatzversicherung (Arbeitsunfähig-
keit/Arbeitslosigkeit) 3. GDV Dienstleistungs-GmbH & Co KG Diverse Service-Dienstleistungen (u. a. Not- und Zentralruf der 
deutschen Autoversicherer, Verfahren zur elektronischen Versi-
che- rungsbestätigung) 

4. informa HIS GmbH Hinweis- und Informationssystem (HIS) 
Kategorien von Dienstleistern, die für o. g. Konzer ngesellschaften tätig werden und bei denen die Vera rbeitung von personenbezo-
genen Daten kein Hauptgegenstand des Auftrages ist bzw. die nur gelegentlich tätig werden  
 

Dienstleisterkategorie  Gegenstand der Beauftragung  
Adressdienstleister Aktualisierung von Adressdaten 
Archivierungs-/Entsorgungsunternehmen1) Aktenarchivierung und Entsorgung von Akten/Datenträgern 
Assistancedienstleister1) 2) Assistanceleistungen 
Call-Center Telefondienstleistungen 
Druckereien Druckdienstleistungen (Druck/Postversand) 
Elektronisches Versandmanagement Versanddienstleistungen (E-Mail Versand) 
Medizinische Gutachter und Sachverständige (Ärzte, Psycholo-
gen, Psychiater etc.)1) 

Analyse, Begutachtung und Beratung zu Rehabilitations- 
und sonstigen medizinischen Maßnahmen 

Sonstige Gutachter, Sachverständige, Prüfdienstleister1) Erstellung von Gutachten/Expertisen sowie Beratung in speziellen 
Fällen Inkassounternehmen Forderungseinzug 

IT- und Telekommunikationsdienstleister1) 2) IT-Dienstleistungen (z. B. IT, Telefonie, Netzwerk, Wartung) 
Logistikdienstleister1) Posteingangsbearbeitung/Dokumenten-Management 
Marketingagenturen Marketingaktionen 
Marktforschungsunternehmen Marktforschung 
Recherchedienstleister (z. B. Detekteien)1) Auskunfts- und Recherchedienstleistungen 
Rechtsanwaltskanzleien1) Anwaltliche Dienstleistungen 
Rehabilitationsdienste und Dienstleister für Hilfs- und Pflege- 
sowie medizinische Leistungen1) 

Assistanceleistungen (z. B. Beratung zu Rehabilitationsmaßnahmen) 

Rückversicherer1) 2) Einbindung in die Risiko- und Leistungsprüfung in speziellen Fällen 
Schadendienstleister/Sanierer/Werkstätten Unterstützung in der Schadenbearbeitung 
Übersetzer und Dolmetscher Übersetzungen und ähnliche Unterstützungsleistungen 
Wirtschaftsprüfer Prüfdienstleistungen 

Hinweis: Sofern Dienstleister nicht streng weisungsgebunden als Auftragsverarbeiter eingesetzt werden, sondern eine eigene Entschei-
dungs- kompetenz haben (wie z. B. typischerweise bei Sachverständigen und Gutachtern), unterbleibt die Übermittlung Ihrer personen-
bezogenen Daten an einen solchen Dienstleister, wenn Sie dieser Übermittlung widersprechen und geltend machen können, dass in der 
konkreten Situation ausnahmsweise Ihre schutzwürdigen Interessen das Interesse des übermittelnden Unternehmens überwiegen. 


